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Liebe Referendarinnen und Referendare

Wir freuen uns,  dass du es (endlich) geschafft  hast,  ins Referendariat  zu starten. Egal,  ob du
deinen Traumberuf bereits kennst oder noch auf der Suche bist - es wartet eine spannende Zeit
auf eich, voller neuer Eindrücke und Erfahrungen.

Aber  wie  geht’s  jetzt  weiter?  Wer und was  erwarten euch hier  im OLG-Bezirk  Celle?  Welche
Bücher  brauchst  du,  wie  ist  der  genaue Ablauf,  welche  Wahlmöglichkeiten  hast  du? Und wie
bereitet man sich auf das „Zweite“ vor?

Fragen  über  Fragen.  Dieser  Reader  versucht,  dir  einige,  insbesondere  die  wichtigsten  zu
beantworten.  Es  ist  zwar  sicher  nicht  alles  drin,  was  man  sich  wünschen  könnte,  und
möglicherweise überholt sich die eine oder andere Information sehr schnell,  aber wir bemühen
uns, allen Fragen und Anforderungen gerecht zu werden. Für Anregungen, Kritik und Angebote der
Mitarbeit sind wir immer offen.

Zum Abschluss der kurzen Einführung noch kurz zu uns Mitgliedern des Personalrates:
Unsere genaue Bezeichnung lautet: „Personalrat für Referendare beim Oberlandesgericht Celle“.
Wir werden aus dem Kreise der Referendarinnen und Referendare im OLG-Bezirk Celle für ein
Jahr gewählt und wir arbeiten gegenwärtig zu siebt.

Ihr erreicht uns am besten per Mail unter: mail@referendarspersonalrat-celle.de

Unsere Aufgabe ist es, zwischen euch auf der einen Seite und euren Ausbildern, AG-Leitern und
Dienststellen auf der anderen Seite zu vermitteln. Wenn also während eurer Ausbildung Probleme
auftreten, könnt Ihr euch jederzeit vertrauensvoll an uns wenden.

Wir sind aber mehr als nur Vermittlungsstelle. Wir verstehen uns als die Interessenvertretung der
Referendare. Deswegen bitten wir euch, uns anzusprechen (oder uns zu mailen), wenn Ihr Ideen
habt, wie etwa die Ausbildung verbessert werden könnte. Vielleicht habt Ihr auch Vorschläge für
gemeinsame Veranstaltungen oder Ähnliches. Wir sind für alles offen.

Du interessierst dich für die Arbeit des Personalrats? Dann bist du bei uns herzlich willkommen,
schick eine E-Mail. Die nächsten Personalratswahlen finden übrigens im März eines jeden Jahres
statt.  Aktuelle  Informationen finden sich kurz vor  den Wahlen auf  unserer  Homepage,  an den
schwarzen Brettern der Ausbildungsbehörden oder werden in den Arbeitsgemeinschaften bekannt
gegeben.
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Kontakt

a. Personalrat für Referendare im OLG Bezirk Celle

E-Mail:
mail@referendarspersonalrat-celle.de

Homepage:
http://referendarspersonalrat-celle.de/

Zuständigkeiten in der Referendarabteilung

Oberlandesgericht Celle, Schlossplatz 2, 29221 Celle, Tel.: 05141 206-0
Fax: 05141 206-542

b. Personalangelegenheiten
Präsidialrat: Richter am Oberlandesgericht

Herr Endler (H 146, Tel.: -596)

Sachgebietsleiterin: Frau Biermann (H 221, Tel.: -257) 

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter

H 242 Tel.:-157  C, I, J, K, O, S, T, Z

H 224 Tel.:-404  B, F, P, Q, V, W, X, Y

H 223 Tel.:-349  G, H

H 226 Tel.:-764  A, D, E, L, M, N, R, U

Service-Einheiten

H 230 Tel.:-786 R, Z sowie Planung III. Station,

H 222 Tel.:-800 H, I, , K, L,Q, teilweise Generalakten,

H 222 Tel.:-807 A,C, E, G, J,  N, O, P, T,U,V, X,Y,

H 233 Tel.:-351 B,M,W, 

H 233 Tel.:-491 D,F, S, teilweise Generalakten

5 / 31



c. Reisekosten 
(H 254, Tel. - 218), 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

d. Weitere Zuständigkeiten:
Besoldungsangelegenheiten:

Bezüge (Besoldung, Kindergeld; Steuern ,Steuerbescheinigungen) 
Oberfnanzdirektion Niedersachsen, 
LBV Hannover, 
30149 Hannover,
Tel.: 0511 - 9250

Oberfinanzdirektion Niedersachsen, LBV Lüneburg, 
Auf der Hude 2, 
21339 Lüneburg, 
Tel.: 04131 - 150

Oberfnanzdirektion Niedersachsen, LBV Braunschweig, 
Postfach 35 25,
38025 Braunschweig
Tel.:0531 - 86650

e. Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung:
Oberfinanzdirektion Niedersachsen, LBV Lüneburg, 
Auf der Hude 2, 
21339 Lüneburg,
Tel.: 04131 - 150
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Überblick über dein Referendariat

Zeitraum Station Ausbildung / Bemerkungen

5 Monate Zivilrechtsstation
(1. Pflichtstation)  
Einführungslehrgang 
in den ersten drei bis 
vier
Woche

bei einem Zivilrichter am Amtsgericht oder Landgericht
• Arbeitsgemeinschaft  in  Hannover,  Hildesheim,

Lüneburg, Stade und Verden
• 1 Proberelation
• 3 Klausuren (davon 1 Gutachten/Relation)
• Aktenvortrag (fakultativ)

3 Monate Staatsanwaltschaft
(2. Pflichtstation)
Einführungslehrgang
in  den  ersten  zwei
oder 4 Wochen

bei  der  Staatsanwaltschaft  in  den  LG  Bezirken  Hannover,
Bückeburg, Hildesheim, Lüneburg, Stade und Verden

• Arbeitsgemeinschaft in Hannover, Hildesheim,
Lüneburg, Stade und Verden

• 1 Probeklausur
• 2 Klausuren
• ggf.1 Referat oder Aktenvortrag

3 Monate Verwaltungsstation
(3. Pflichtstation)
Einführungslehrgang
in
der ersten Woche

bei  Verwaltungsbehörden  im  Bereich  insb.  des  OLG  Celle
(siehe hierzu die gesonderte Übersicht auf der Homepage des
PR Celle) einschließlich Kommunen oder

• anderen Behörden des Landes oder des Bundes
• Behörden anderer Bundesländer oder
• der  Hochschule  für  Verwaltungswissenschaften  in

Speyer  (Besonderheiten  hinsichtlich  des  weiteren
Ablaufs der Stationen beachten, die Ausbildung in der
Wahlstation  muss  zwingend  bei  einer
Verwaltungsbehörde stattfinden.)

dazu
• Arbeitsgemeinschaft im Verwaltungsrecht in Lüneburg,

Hannover und ggf. Braunschweig
• 2 Klausuren
• ggf. 1 Aktenvortrag oder Referat

9 Monate Rechtsanwalts-
station
(4. Pflichtstation)
Aufteilbar  in  bis  zu
drei  Abschnitte,  je-
doch  jeweils   min-
destens  drei Monate.
In  der  ersten  Woche
und an drei Tagen im
dritten  Ausbildungs-
monat Blockunterricht
à 6 Std.

schriftliche Prüfung

bei Rechtsanwälten, in Kanzleien oder Unternehmen
• Arbeitsgemeinschaft  in  Hannover,  Hildesheim,

Lüneburg, Stade und Verden
• 4 Klausuren (davon zwei zivilrechtliche, eine öffentlich-

rechtliche, eine Kautelarklausur)
• 1 Aktenvortrag
• Ausbildung  im  Ausland  grundsätzlich  für  3  Monate

möglich
• Möglichkeit  der  Teilnahme  am  kostenpflichtigen

Bielefelder Kompaktkurs für 3 Monate

im letzten Monat der Station:
8 Examensklausuren  innerhalb von 2-3 Wochen in Hannover,
Hildesheim, Lüneburg, Stade und Verden davon

• 1 zivilgerichtliche (Urteilsklausur)
• 2  gutachterlich-rechtsberatende  oder  -gestaltende

(„Anwaltsklausuren“) im Zivilrecht
• 1 gutachterliche („Relation“) im Zivilrecht
• 1 staatsanwaltschaftliche
• 1 verwaltungsfachliche
• 1 gutachterlich-rechtsberatende im Öffentlichen Recht
• wahlweise  1  verwaltungsfachliche  oder  1
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staatsanwaltschaftliche („Wahlklausur“)

4 Monate Wahlstation 
Keine  Unterteilung
möglich außer bei der
Ableistung der  Wahl-
station  in  Speyer  (3
Monate),  dann  muss
ein  Monat  zusätzlich
bei  einer  Behörde
absolviert  werden
oder Erholungsurlaub
genommen werden

Ausbildung gemäß Wahlbereich
• „Zivil- und Strafrecht“
• „Staats- und Verwaltungsrecht“
• „Wirtschafts- und Finanzrecht“
• „Arbeits- und Sozialrecht“ oder
• „Europarecht“

Ausbildung vollständig im Ausland möglich (in den Bereichen
Zivil- und Strafrecht, Wirtschafts- und Finanz-
recht  sowie Arbeits-  und Sozialrecht  kann ein  Teilbereich für
den Aktenvortrag bestimmt werden) 
Es  kann  spätestens  2  Monate  vor  Ende  der  Wahlstation
gegenüber  dem  Landesjustizprüfungsamt  erklärt  werden,
welchem Teilbereich der Vortrag zu entnehmen ist.

Arbeitsgemeinschaft in Abhängigkeit der Wahlstationen:
• Zivilrecht
• bzw. Strafrecht: Celle (OLG bzw. Gensta),
• Wirtschaftsrecht:  zentral  für  alle  3  OLG's  beim  OLG

Celle, 
• Arbeitsrecht: LAG Hannover,
• Finanzrecht: Finanzgericht Hannover,
• Sozialrecht: LSG in Celle,
• Verwaltungsrecht: Hannover (Arnswaldtstraße).

Anschließend Mündliche Prüfung
in Celle beim LJPA

bestehend aus
• Einstündige  Vorbereitung  und  zehnminütiger

Aktenvortrag  mit  anwaltlicher  Aufgabenstellung  zum
Teilschwerpunktbereich  mit  anschließendem
zehnminütigen Vertiefungsgespräch

• danach  Prüfungsgespräch  (bei  4  Prüflingen  je
Fachgebiet ca. 40 Minuten) über die 4 Pflichtstationen
(Zivil-, Straf-, Verwaltungsrecht sowie Anwalt)
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I. Die Ausbildung in Theorie und
Praxis

Die Ausbildung im Referendariat erfolgt zweiglei-
sig  durch  theoretische  und  praktische  Ausbil-
dungselemente.  Die  Einzelheiten  des  Ausbil-
dungsverlaufs  finden sich  in  der  Infobroschüre
des LJPA.

1.  Die  Theorie  –  Die  Arbeitsge-
meinschaft

Die Stationsausbildung (also die Ausbildung
am  Arbeitsplatz)  wird  von  den  Arbeitsgemein-
schaften begleitet; sie finden – bis auf die Ein-
gangsphasen– etwa einmal wöchentlich statt.

Unter  „AG“ ist  etwas völlig  anderes zu verste-
hen, als noch in der Uni: AG’en sind eine
–  allen  anderen  Dienstveranstaltungen  vorge-
hende – schulähnliche Pflichtveranstaltung. Man
sollte sein Erscheinen dort durchaus ernst neh-
men. Denn Fehlzeiten werden im Zeugnis ver-
merkt und können vom OLG mit Sanktionen ge-
ahndet  werden  (Gehaltskürzung  oder  Wegfall
des  Gehaltes  für  Fehltage)  –  auch  wenn  dies
praktisch extrem selten vorkommt.

Ziel der AG’en ist, den wichtigsten Stoff für das
2. Examen zu vermitteln. Die Qualität der einzel-
nen AG’en hängt  entscheidend vom jeweiligen
AG-Leiter ab. Bei regelmäßigem Vor- und Nach-
bereiten ist aber zumeist aus jeder AG Nutzen
zu  ziehen.  Ein  regelmäßiges  Erscheinen  dient
dir also letztlich selbst.

Anspruch  auf  die  Zuteilung  in  eine  bestimmte
AG hast du grundsätzlich nicht. Auf objektiv er-
kennbare  Umstände  wird  normalerweise  von
Seiten der Referendarabteilung des OLG ohne-
hin Rücksicht genommen. Falls du mit einer Zu-
weisung  unzufrieden  bist,  solltest  du  zunächst
schnellstmöglich den Kontakt zum OLG aufneh-
men und notfalls auch uns einschalten. Zumeist
findet sich eine für alle erträgliche Lösung, selbst
wenn sie nur in der Bildung einer Fahrgemein-
schaft besteht.

Bezüglich der Organisation und näheren Ausge-
staltung der AG’en sind verschiedene Phasen zu
unterscheiden:

a. Eingangsphasen

Zu Beginn einer Station findet eine „verdichtete
Eingangsphase“  statt.  Sie  ist  unterschiedlich

lang,  bedeutet  aber  vor  allem zweierlei:  Keine
Ausbildung am Arbeitsplatz und grds. Urlaubss-
perre.

Du wirst  hier  praktisch erstmals „auf Kurs“ ge-
bracht,  damit  du  deinen  Ausbilder  am Arbeits-
platz nicht erst fragen musst, wie man eigentlich
ein  Urteil  oder  eine  Klageschrift  schreibt  und
was mit den Akten passiert, wenn Ihr sie bear-
beitet habt.  Um vorerst das Nötigste lernen zu
können, wird normalerweise für diese Zeit kein
Urlaub gewährt.

Einzelheiten über die Dauer und die Stundenan-
zahl der Eingangsphasen findest du in den Be-
schreibungen der verschiedenen Stationen wei-
ter  unten.  Die  jeweiligen  AG-Leiter  haben auf-
grund ihrer beruflichen Verpflichtung neben der
AG hinsichtlich der Gestaltung der AG einen ge-
wissen Spielraum. Daher ist es durchaus mög-
lich,  dass sich die Einführungsphase gelegent-
lich um eine knappe Woche verlängert oder ver-
kürzt

b. Begleitende Arbeitsgemeinschaften

Nach den Eingangsphasen in den vier Pflichtsta-
tionen  (Zivil-,  Straf-,  Verwaltungs-  sowie  An-
waltsstation)  finden  die  AG’en  regelmäßig  ein-
mal in der Woche über die gesamte Dauer der
Station statt.

Die  begleitenden  AG’en  dienen  hauptsächlich
der Aufbereitung und Vertiefung des examensre-
levanten  Stoffes.  Nicht  nur  deshalb  werden  in
den AG’en mehrere (ca. drei  pro Station) fünf-
stündige Übungsklausuren geschrieben, für die
zumeist zusätzliche Termine anberaumt werden
(ebenfalls Dienstpflicht!).

Zusätzlich  sollte  man  frühzeitig  an  den  Ex-
amensklausurenkursen teilnehmen. Die Möglich-
keit zumindest annähernd unter Examensbedin-
gungen zu schreiben,  erhältst  du  freitags von
14.00  bis  19.00  Uhr  (u.a.  in  Hannover).  Den
Klausurenplan findest du auf der Homepage des
OLG. Dort erfährst du auch, wann die Klausuren
besprochen werden. 

Diejenigen, die in der 1. Station im Landgerichts-
bezik Hannover zugeteilt waren, haben die Mög-
lichkeit, am Online-Klausurenkurs teilzunehmen.
Derzeit handelt es sich dabei noch um ein Pilot-
projekt, dass du unbedingt nutzen solltest.

Du kannst  dir,  nach Anmeldung, die Klausuren
der jeweiligen Woche herunterladen, sie schrei-
ben und bis zum darauffolgenden Dienstag bis
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12.00  Uhr  in  der  Pförtnerei  des  Landgerichts
Hannover zur Korrektur abgeben.

Wie sich der inhaltliche Ablauf einer AG gestal-
tet, hängt maßgeblich von deinem AG- Leiter ab.
Er ist in der Gestaltung praktisch frei. Häufig ist
es  so,  dass  einzelne  Themen  abstrakt  durch-
gesprochen und dann anhand von kleinen Fällen
eingeübt werden.

Es  kommt  auch  vor,  dass  man  mit  Hilfe  von
Übungsakten  bestimmte  Probleme  zivil-,  straf-
oder  verwaltungsrechtlicher  Art  aufarbeitet.  Bei
den  Übungsakten  handelt  es  sich  zumeist  um
Fälle,  die  entweder  schon  einmal  Gegenstand
eines Staatsexamens waren  (Übungsklausuren
kommen  immer aus diesem Bereich) oder die
aus dem spezifischen Betätigungsfeld des AG-
Leiters stammen.

Ein Aktenvortrag, wie du ihn auch in der mündli-
chen  Prüfung  zum  Schwerpunktbereich  im  2.
Staatsexamen halten musst, ist in den AG’en zur
ersten und dritten Station (Zivilgericht  und Ver-
waltung),  vor  allem in  der  Wahlstation,  üblich.
Oftmals sind aber auch die Ausbilder am Arbeits-
platz interessiert  daran, ihrem Schützling einen
Aktenvortrag anzubieten, was ihnen bei der Be-
wertung hilft und euch wertvolle Tipps einbringt,
da Ihr den Vortrag ungezwungen unter vier Au-
gen üben könnt.  Sollte  er  euch außerhalb der
AG nicht angeboten werden, so nutze die Gele-
genheit und bitte darum. In jedem Fall wird nach
den Examensklausuren in den AG’en der letzten
Station  das Halten von Aktenvorträgen in  dem
Schwerpunktbereich geübt, in dem du mündlich
geprüft wirst, siehe unten unter c. Für eine inter-
essantere Gestaltung der AG ist zu empfehlen,
selbst  mit  Vorschlägen und Wünschen an den
AG-Leiter heranzutreten.

c. „Aktenvortrags-AG“

Die nach den schriftlichen  Prüfungen  folgende
Wahlstation wird von einer AG begleitet, die spe-
ziell  darauf  ausgerichtet  ist,  die  im jeweils  ge-
wählten  Schwerpunktbereich  der  mündlichen
Prüfung zu haltenden Aktenvorträge einzuüben.

Diese  AG  findet  in  den  letzten  beiden  Ausbil-
dungsmonaten statt  und umfasst ca. 52 Unter-
richtsstunden. Eine genaue Auflistung der Mög-
lichkeiten, die sich dir hier bieten. Findest du in
dem Leitfaden des LJPA. 

Wenn du die  Wahlstation  komplett  im Ausland
verbringst,  kannst  du  eine  Befreiung  von  der
Teilnahmepflicht beantragen.

Für den Fall, dass du die Wahlstation außerhalb
Niedersachsens verbringst,  kannst  du freiwillig,
unter Verzicht auf Reisekostenvergütung an der
dortigen AG teilnehmen. Soweit möglich, solltest
du aber versuchen, an einer AG teilzunehmen,
schließlich steht in der mündlichen Prüfung ein
Aktenvortrag an, der zu Beginn der Prüfung zu
halten ist.

d. AG-Leiter-Evaluation

Eine  Evaluation  findet,  entgegen  der  früheren
Gepflogenheit, inzwischen immer in der
1., 2., 3. und 4. Station statt. Die AG-Leiter teilen
die  jeweiligen Bögen aus.  Sollte  das  nicht  ge-
schehen, bitten wir dich, uns das mitzuteilen. 

e. Zeugnisse

Am Ende einer Station erhältst du zwei Zeugnis-
se: eins von deinem AG Leiter, eins von deinem
Ausbilder.  Mehr  dazu auf  Seite 22  dieser  Bro-
schüre.

2. Die Praxis - „Am Arbeitsplatz“
Die Praxis erlebst du bei einem Ausbilder am Ar-
beitsplatz,  dem  du  normalerweise  als  einziger
Referendar  zugeordnet  bist.  Ausnahmsweise
können einem Ausbilder auch zwei Referendare
zugeteilt  werden.  Hier  solltest  du  alles  lernen
können, was die Praxis ausmacht. Du tätigst in
dieser  Zeit  Aufgaben  eines  Richters,  (Staats-)
Anwaltes oder Verwaltungsbeamten. Im Vorder-
grund steht stets die Aktenbearbeitung.

Sobald du weißt, welchem Ausbilder du zugeteilt
worden bist,  kannst du die Gelegenheit  nutzen
und  auch  schon  im Vorfeld  einmal  bei  ihr/ihm
vorbeischauen  oder  einen  Blick  in  seine/ihre
Verhandlung werfen. Stets solltest du offen über
die eigenen Vorstellung vom Referendariat spre-
chen.  Das beugt  Konflikten vor,  weil  man sich
rechtzeitig beschnuppern und übereinstimmende
Interessen abklopfen kann.

Solltest  du dennoch  einem Ausbilder  zugewie-
sen werden,  mit  dem du partout nicht zurecht-
kommst, wende dich zunächst mit der Bitte an
deinen AG-Leiter,  ob dieser eventuell  in einem
Vier-  oder  Sechs-Augen-Gespräch zur  Klärung
deines Problems beitragen kann. Sollte eine Klä-
rung nicht erfolgen können, so steht es dir frei,
dich an uns zu wenden. Zum Ausbilderwechsel
findet ihr mehr auf Seite 23.
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II. Die Stationen

1. Die erste Station – Das Zivilge-
richt

Die fünf Monate dauernde Zivilstation ist die ers-
te Station, die man im Rahmen des Referendari-
ats absolviert.
Bevor es jedoch zum ersten Mal heißt „In Sa-
chen Müller gegen Meier sind erschienen” wirst
du in  einem vierwöchigen Einführungslehrgang
(verdichtete  Eingangsphase)  auf  die  folgende
praktische Arbeit vorbereitet.

Einfluss darauf,  ob man zum Amtsgericht  oder
Landgericht  kommt,  hat  man  grds.  nicht.  Hier
gibt  es  strenge  Vorgaben.  Vor  der  Einstellung
konntest  du  Wunschgerichte  angeben.  Diesen
wird  man  i.d.R.  auch  zugewiesen,  soweit  dort
Kapazitäten frei sind.

a. Die Arbeitsgemeinschaft

Bevor du mit der Arbeit im Gericht beginnst, fin-
det  zunächst  die  dreiwöchige  verdichtete  Ein-
gangsphase  statt.  (Die  Eingangsphasen  der
Straf- und der Verwaltungsstation sind i.d.R. kür-
zer: 2 Wochen bzw. 1 Woche.) Das bedeutet: In
dieser  Zeit  hat  die  AG  gegenüber  der  prakti-
schen Stationsausbildung nicht lediglich beglei-
tende Funktion, sondern stellt den einzigen von
dir zu versehenden Dienst dar.
Sie beginnt in der ersten Woche gleich nach der
Einstellung  (du  solltest  dich  in  dieser  Woche
auch ruhig schon bei deinem Ausbilder vorstel-
len; die Meisten mögen es, wenn man einfach
vorher mal anruft, die Telefonnummer gibt euch
auf Anfrage euer AG-Leiter. Auch ist es grund-
sätzlich nicht schädlich, sich bei den Behörden-
leitern, genauer dem Direktor/  Präsidenten des
Amtsgerichts  kurz  vorzustellen,  wobei  dies  bis
zu eurem ersten Arbeitstag beim ausbildenden
Richter oder Richterin warten kann.)

Während der Eingangsphase ist regelmäßig kei-
ne Genehmigung von Erholungsurlaub möglich.
Du sollst also in dieser Zeit offiziell nichts ande-
res tun, als dich voll  und ganz dem neuen Ar-
beitsgebiet zu widmen.

Ziel der AG in der Eingangsphase ist es, dir die
Orientierung zu Beginn des Referendariats und
insbesondere den Einstieg in die praktische Ar-
beit  am  Zivilgericht  in  der  ersten  Station  zu
erleichtern. Zumindest die Grundlinien des Zivil-
prozesses, sowie die Methoden der juristischen
Bearbeitung eines in ein Aktenstück gekleideten

Sachverhaltes,  sollten  deutlich  werden.  Es soll
also das Handwerkszeug vermittelt werden, das
du im Anschluss daran in der Zivilstation (aber
auch  in  der  Folgezeit)  bei  der  Erstellung  von
Urteilsentwürfen oder Voten benötigst.

Nach Abschluss der verdichteten Eingangspha-
se hast du ungefähr einmal pro Woche 3,5 Stun-
den  Unterricht  in  der  AG.  Ob  dies  vor-  oder
nachmittags  ist,  hängt  sowohl  von  der  Verfüg-
barkeit  der Räume als  auch deines AG-Leiters
ab.

Normalerweise bemühen sich die AG-Leiter, be-
reits vor Beginn der AG, also bereits mit den Ein-
stellungsunterlagen, dir den Terminplan zukom-
men zu lassen. Die meisten AG- Leiter sind äu-
ßerst bemüht, erträgliche Zeitpläne aufzustellen
und haben schon Erfahrung in der Leitung von
Arbeitsgemeinschaften gesammelt.

Es gibt insgesamt vier Arbeiten, die abzuleisten
sind: eine Proberelation und drei AG-Klausuren,
(Reihenfolge grds.:  Urteil/Relation/Urteil).  Dafür
hat man wie im Examen je 5 Stunden Zeit. Nicht
immer ist die gesamte Zeit eine Aufsicht dabei. 

Erlaubt sind
• Schönfelder nebst Ergänzungsband,
• Thomas/Putzo und 
• Palandt.

Üblicherweise findet die erste Klausur recht bald
nach der Eingangsphase statt, zumeist im zwei-
ten,  spätestens  im  dritten  Ausbildungsmonat.
Denke daran, dass es hier zwar prozessrechtli-
che Schwierigkeiten geben kann, dass es im Er-
gebnis aber auf das materielle Recht ankommt.
Solltest  du dein  1.  Examen gerade erst  hinter
dich gebracht haben – Glück gehabt. Andernfalls
solltest du spätestens jetzt damit beginnen, das
materielle Recht zu wiederholen. 

Die  Klausuren  werden  korrigiert  und  bewertet.
Die  Noten  der  Klausuren  sind  Bestandteil  der
Zeugnisnote, die du am Ende der ersten Station
erhältst.  Zu  welchem  Prozentsatz  dies  ge-
schieht, lässt sich nicht abstrakt sagen, weil dies
oft flexibel gehandhabt wird. Von entscheidender
Bedeutung  für  diese  Gesamtnote  ist  auch  die
mündliche Beteiligung. Vor- und Nacharbeit zahlt
sich hier aus!

Gelegentlich muss auch jeder Teilnehmer einen
Aktenvortrag halten, der auch benotet wird. Oft
sind auch Kurzvorträge zu zivilprozessualen Auf-
gabenstellungen zu halten, welche dann eben-
falls benotet werden. Diese Note kann aber auch
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in einer Note für mündliche Leistungen während
der gesamten AG aufgehen.

Anzumerken bleibt, dass du in jeder Station ein
Zeugnis bekommst. Eins von deinem Ausbilder
am  Arbeitsplatz  nebst  Ausbildungsnachweis
über die bearbeiteten Aktenstücke und eins von
deinem AG- Leiter mit Aufzählung der Einzelno-
ten für Klausuren, Vorträge und mündliche Betei-
ligung. Die Zeugnisse werden sehr subjektiv ver-
fasst und entsprechen nicht einem üblichen Ar-
beitszeugnis. du solltest also nicht zu viel in den
Text  hineininterpretieren.  Oft  können  Missver-
ständnisse  auch  durch  ein  Gespräch  bei  der
Zeugniseröffnung ausgeräumt werden und klei-
ne Korrekturen am Wortlaut vorgenommen wer-
den.  Zudem  muss  die  Gesamtnote  nicht  dem
Durchschnitt der Einzelnoten entsprechen, wenn
der jeweilige Ausbilder deinen persönlichen Ein-
satz in die Note einfließen lassen hat. 

Achte auf Besonderheiten, die du in der Station
erlebt  hast.  Diese  sollten  im  Zeugnis  erwähnt
werden, z.B. eine selbständige Sitzungsleitung,
die  Begleitung  eines  Gerichtsvollziehers  oder
Richters  in  Betreuungsangelegenheiten  für
einen Tag. 

Die  Zeugnisse  werden  in  einem  Zeugnisheft
beim  OLG  verwahrt  und  können  bei  späteren
Bewerbungen  im  öffentlichen  Dienst  relevant
werden. In der Privatwirtschaft können sie Beleg
für  bestimmte  Tätigkeitsfelder  und  Themenge-
biete sein, die dich von Mitbewerbern abheben,
so  dass  die  Stationzeugnisse  nicht  unbedingt
ohne Relevanz sind.

b. Die Ausbildung im Gericht 

aa. Amtsgericht

Im  Rahmen  der  Ausbildung  beim  Amtsgericht,
die durch einen Einzelrichter erfolgt, gewinnst du
aufgrund der größeren Anzahl und der schnelle-
ren Durchführung der dort  ablaufenden Verfah-
ren  -  fast  immer  -  einen  Überblick  über  alle
denkbaren Verfahrenssituationen.

Nach  der  eher  wissenschaftlich-distanzierten
Herangehensweise an der Universität bekommt
man hier eingehenden Kontakt zum richtigen Le-
ben. Man spürt, dass nicht immer nur trockene
Tatbestandsmerkmale,  Meinungsstreitigkeiten
und der Wortlaut des Gesetzes zählen, sondern
dass genauso Menschenkenntnis und eben ein
gutes Gespür für die taktisch richtige Entschei-
dung von Nöten sind.
An den Amtsgerichten handelt  es sich zumeist

um Fälle des Alltagslebens, in denen beispiels-
weise um Kaufpreisforderungen, Unterhalt, Miet-
minderung  oder  einfache  Reparaturleistungen
gestritten wird.

Da die Verfahren häufig relativ kurz sind, hast du
des Öfteren die Möglichkeit,  den Abschluss ei-
nes  Prozesses  mitzuerleben.  Oftmals  wird  es
deine Aufgabe sein,  das passende Urteil  dazu
zu  verfassen.  Man  sieht  erstmals,  was  man
überhaupt bewirken kann und was am Ende da-
bei  rauskommt,  auch  wenn  die  Parteien  eher
selten offenbaren, wie sie den Urteilsspruch fin-
den und ob sie ihn annehmen werden oder sich
gegen ihn zur Wehr setzen wollen.

Der Arbeitsaufwand besteht zum einen in der re-
gelmäßigen  Teilnahme  an  den  Sitzungen  des
Gerichts (es heißt auch „Gericht“, wenn nur ein
Richter die Verhandlung führt)  In der Regel ist
dies mindestens einmal, höchstens zweimal pro
Woche der Fall.

Dazu kommen regelmäßig auch schriftliche Ar-
beiten, wie z.B. Entwürfe von Urteilen oder Be-
schlüssen. Zumeist wird es jedoch - zumindest
am Anfang - ein juristisches Gutachten zum Fall
sein  (sog.  „Votum“),  wobei  die  erwartete  Form
von  Gericht  zu  Gericht  unterschiedlich  sein
kann. Über den tatsächlichen Aufwand lässt sich
wenig sagen, da er sehr von den Ausbildern ab-
hängt. In der Regel bekommt man eine Akte pro
Woche mit  und hat  dann eine Woche Zeit  zur
Bearbeitung.  Die  Aufgabenzuweisung  variiert
zwischen der  Tätigkeit  am Amts-  und Landge-
richt.

Nicht  entgehen lassen solltest  du dir  die Mög-
lichkeit, selbst einmal eine Verhandlung zu leiten
(§ 10 GVG). Sofern dein Ausbilder nicht selbst
auf diese Idee kommen sollte,  sprich ihn ruhig
darauf an. Hier kann man erstmals selbst testen,
ob man Spaß an der  Sitzungsleitung und das
Zeug zum Richter  hat.  Das freie  Sprechen im
Rahmen einer  Verhandlung  wird  spätestens  in
der Staatsanwaltschaft relevant. Dort bist du ge-
zwungen, vor Gericht aufzutreten. In der Zivilsta-
tion solltest du die Chance daher möglichst nut-
zen.

Darüber  hinaus kann es  auch sein,  dass  dein
Ausbilder von dir erwartet, Aktenvorträge zu hal-
ten.  Falls  nicht,  solltest  du  ihn  darauf  anspre-
chen, um dir diese Übungsmöglichkeit nicht ent-
gehen zu lassen.  Wie man einen Aktenvortrag
hält,  hast du ja zuvor in der Einführungsphase
der  AG gelernt.  Dein  praktischer  Ausbilder  hat
aber oft  noch spezielle Tipps parat,  worauf die
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Prüfer  Wert  legen.  Die  Übung  dieser  Vorträge
hilft auch dabei, sich schnell kleine Fälle sicher
zu erschließen und den Blick fürs Wesentliche
zu erlangen.

Vor  allem aber  wird dir  die Übung bei  deinem
später in der mündlichen Prüfung zu haltenden
Aktenvortrag  helfen.  Nimm  diesbezüglich  also
alles an Übung mit, was du kriegen kannst.

bb. Landgericht

In  der  Regel  hast  du es beim Landgericht  mit
Kammern (grds. 3 Richter) zu tun, die jeweils zu
dritt  oder als Einzelrichter Sitzung haben. Aber
auch hier  bist  du nur  einem konkreten Richter
zugeteilt.  In manchen Kammern nimmst  du an
den Beratungen teil, in manchen bekommst du
vorher die Akten zu lesen und in anderen sitzt du
in  den Sitzungen und hörst  zu.  Auch hier  gilt,
etwa  eine  Akte  und  eine  Sitzung  pro  Woche;
aber dies hängt natürlich immer von dem einzel-
nen  Ausbilder  und  dem zu  bearbeitenden  Fall
ab.

Die  Sachverhalte,  die  vor  den  Landgerichten
verhandelt werden, sind meistens umfangreicher
als die bei den Amtsgerichten. Vor dem Landge-
richt herrscht Anwaltszwang und die nächste In-
stanz  ist  i.d.R.  das  Oberlandesgericht.  Schon
deshalb sind die Verhandlungen und Urteilsbe-
gründungen  meist  etwas  ausführlicher  als  bei
den Amtsgerichten. Dies muss aber nicht auto-
matisch mehr Arbeit für dich bedeuten.

Aktenvorträge, die du als Berichterstatter vor der
Kammer hältst, sind möglich, auch kann von dir
ein Votum zur Vorbereitung für die Beratung in
der  Kammer  verlangt  werden.  Normalerweise
unterscheidet sich die Ausbildung aber nicht we-
sentlich von der beim Amtsrichter, da inzwischen
auch beim Landgericht zahlreiche  Verhandlun-
gen dem Einzelrichter zugewiesen sind (§ 348a
ZPO).  Auch  hier  ist  eine  Übertragung  der  Sit-
zungsleitung bei den Einzelrichtersitzungen dei-
nes Ausbilders möglich. Zumindest eine Zeugen-
vernehmung sollte auch beim Landgericht mög-
lich sein.Notfalls  nachfragen!

c. Literatur

Angaben zu Literaturvorschlägen findest du 
auf unserer Homepage
www. referendarspersonalrat-celle.de.

Außerdem empfiehlt  es  sich,  für  die  Arbeit  zu
Hause (meist wirst du vom Gericht die zu bear-
beitenden  Akten  mit  nach  Hause  bekommen)
und für die Klausuren einen weitgehend aktuel-

len BGB- und ZPO-Kommentar bereit zu haben.
Gerade  bei  Nachtarbeit  kurz  vor  Abgabetermi-
nen ist das eine wichtige Hilfe.

Um sich mit dem Layout und den Inhalten ver-
traut zu machen, solltest du dabei vor allem auf
die beiden im Examen zugelassenen Kommen-
tare, 

• BGB: Palandt
• ZPO: Thomas/Putzo

zurückgreifen.   Manchmal   kann  ein  solcher
Kommentar  (in  der  Regel  eine noch halbwegs
brauchbare Vorauflage) von der Ausbildungssta-
tion zur Verfügung gestellt werden. Du hast aber
keinen  Anspruch  darauf.  Frag  einfach  deinen
Ausbilder.

Wer sich einen Kommentar kaufen möchte, kann
dabei  auch  an  eine  Altauflage  denken,  die  ist
wesentlich günstiger. Schließlich kann man rela-
tiv  junge  Vorauflagen  manchmal  auch  günstig
bei den einschlägig bekannten Auktionen im In-
ternet ersteigern. Kanzleien geben auch manch-
mal ihre alten Auflagen in Buchhandlungen ge-
gen die Neuauflage in Zahlung, dort kann man
diese dann für die Hälfte des Ursprungspreises
erwerben. 

2. Die zweite Station – Die Staats-
anwaltschaft

Die  dreimonatige  Strafrechtsstation  kannst  du
bei  der  Staatsanwaltschaft  Hannover,  Bücke-
burg, Hildesheim, Lüneburg, Stade und Verden
ableisten.
Wenn du zu einem Gericht in Strafsachen möch-
test, darfst du dies in Niedersachsen leider erst
in der 5. Station (Wahlstation).

a. Die Ausbildung in der Station

In der Strafrechtsstation wirst  du praktisch von
deinem Ausbilder, also einem Staatsanwalt oder
einer Staatsanwältin, sowie sprichwörtlich an der
Front,  nämlich  als  SitzungsvertreterIn  der
Staatsanwaltschaft vor Gericht ausgebildet.

Auf die Wahl deines Ausbilders bzw. des Dezer-
nats,  in dem du arbeiten möchtest,  kannst  du,
wenn  du  willst,  Einfluss  nehmen.  Das  funktio-
niert so: Entweder du kennst jemanden, zu dem
du willst,  oder  du  informierst  dich  bei  fortges-
chrittenen  Referendarskollegen.  Dann  wendest
du dich an das OLG und teilst ihnen deine Wün-
sche  rechtzeitig  (Achtung:  schon  drei  Monate
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vorher!!!) schriftlich mit. Diese Wünsche werden
dann an die Staatsanwaltschaft weitergegeben.
Ob sie auch berücksichtigt  werden können,  ist
eine andere Frage. Auf jeden Fall bemüht man
sich  regelmäßig  um  deine  Wünsche  und  oft
klappt es auch.

Bei deinem Ausbilder solltest du dann die typi-
sche Dezernatsarbeit kennenlernen. Also Akten
vom „Bock“, auf den Schreibtisch und – zack –
wieder  auf  den  „Bock“.  Zwischendrin  liegt  das
Anfertigen  von  Anklageschriften,  Strafbefehlen
oder Einstellungen. Manche Ausbilder lassen zur
Übung regelmäßig dazu sog. A-Gutachten anfer-
tigen,  manche  wollen  nur  eine  Verfügung  und
eine öffentliche Klageschrift.

Die Arbeitsbelastung schwankt von Ausbilder zu
Ausbilder  sehr:  einige  geben  in  der  gesamten
Zeit nicht mehr als 5 Akten aus, andere kommen
auf  knapp 40.  Aber  entscheidend ist  auch der
Schwierigkeitsgrad des Falls.

Zur Sitzungsvertretung: Hier wirst du plötzlich
ins kalte Wasser geworfen, und musst auf ein-
mal  selbst  anklagen  und  plädieren.  Niemand
steht hinter dir, korrigiert oder benotet dich und
der  Angeklagte  glaubt  es  mit  einem  „echten“
Staatsanwalt zu tun zu haben. Auf einmal trägt
man volle Verantwortung. In jedem Fall kann es
riesigen Spaß machen (wenn schon der Ange-
klagte meistens keinen hat). Ganz unvorbereitet
geht man aber nicht in die Sitzungen:

Vor  deinem  ersten  großen  Auftritt  gibt  dir  die
Staatsanwaltschaft noch jede Menge Informatio-
nen an die Hand und sagt dir, was du darfst (z.B.
Freispruch beantragen) und was du nicht darfst
(z.B.  einer  Einstellung  zustimmen).  Außerdem
gibt  es einen AG- Termin,  der  intensiv  auf  die
Sitzungsvertretung vorbereitet.  In deiner ersten
Sitzung wirst du auch häufig von einem Staats-
anwalt oder einer Staatsanwältin begleitet.
Die jeweiligen Sitzungsakten sprichst du vorher
kurz mit  deinem Ausbilder durch.  Die Anklage-
schriften sind dann schon fertig. du solltest aber
den  Akteninhalt  soweit  nachvollzogen  haben,
dass  du  die  Knackpunkte  des  Sachverhaltes
kennst und auf mögliche Änderungen usw. rea-
gieren kannst. Sprich deine Gedanken mit  dei-
nem Ausbilder  oder  auch mit  dem Richter  vor
der Sitzung durch. Nach der Sitzung gibst du die
Akten,  nachdem  du  das  Sitzungsergebnis  mit
deinem Ausbilder besprochen hast und er dies
abgezeichnet hat,  in der StA zurück. Dort wer-
den  sie  dann  zur  weiteren  Verfügung  an  den
Staatsanwalt weitergeleitet, der die Anklage ver-
fasst hat und nun über Rechtsmittel und Vollstre-

ckung entscheiden muss. Näheres erfährst du in
der verdichteten Einführungsphase (s.o.).

Im Durchschnitt hat man mindestens 3 Mal  Sit-
zungsvertretung, wobei die Zahl der zu verhan-
delnden Fälle stark variiert.

Normalerweise dauert es einen ganzen Tag. Die
Sitzungen beginnen gegen 9.00 Uhr und gehen
trotz häufiger Ausfälle (Angeklagter wusste von
nichts, reagiert nicht auf behördliche Schreiben,
nimmt seinen Einspruch gegen den Strafbefehl
am Tag  vor  der  Verhandlung  zurück)  bis  zum
Nachmittag.  Dabei  lernt  man auch den „Beritt“
der  jeweiligen  Staatsanwaltschaft  gut  kennen,
weil  man meist jede Woche zu einem anderen
Richter muss. Das kann ein Strafrichter (also für
Erwachsene) an so ziemlich jedem ordentlichen
Gericht  im Landgerichtsbezirk sein.  In Jugend-
sachen dürfen wir Referendare leider nicht mehr
vertreten.

Sollten trotzdem mal in der Verhandlung unge-
wöhnliche Dinge passieren – ruhig bleiben und
mit  dem  Richter  oder  der  Richterin  sprechen,
diese sind i. d. R. nett zu netten Referendaren.
Du kannst  auch jederzeit  eine kurze Unterbre-
chung beantragen und deinen Ausbilder anrufen
und um Rat bitten. Hilfreich ist  es,  sich vorher
zumindest eine Verhandlung selbst anzusehen,
um zu wissen, wie so etwas abläuft. Vorzugswei-
se solltest du dir eine Verhandlung ansehen, bei
der die Staatsanwaltschaft durch einen Amtsan-
walt vertreten wird, da die Amtsanwälte oftmals
ausführlicher plädieren als die Staatsanwälte.

Outfit für den Sitzungsdienst
Die  Herren müssen  eine weiße  Krawatte  oder
eine weiße Fliege tragen, diese gibt es im Bas-
telladen  (eigentlich  für  Seidenmalerei)  etwas
günstiger.  Bei  Damen reicht  eine weiße Bluse,
wer will  kann aber auch ein weißes Tuch dazu
tragen. 

Deine Robe wird dir - in einigen Bezirken  - von
der Staatsanwaltschaft für die ganze Zeit gestellt
und du musst sie nicht nach jeder Verhandlung
zurückbringen.  In  Hannover  wird  dir  die  Robe
zwar  von  der  Staatsanwaltschaft  gestellt,  sie
muss aber nach jeder Verhandlung zurückgege-
ben  werden.  Hinsichtlich  der  Robe  erhältst  du
am  Tag  des  Dienstantritts  von  der  jeweiligen
Staatsanwaltschaft weitere Informationen.
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b. Arbeitsgemeinschaft

Wie in der Zivilstation findet zunächst eine
etwa  zweiwöchige  verdichtete  Eingangsphase
statt,  weiterhin  wird  deine  Ausbildung  von  der
einmal wöchentlich stattfindenden AG begleitet.
In Hannover findet die verdichtete Eingangspha-
se  vier  Wochen  lang  statt  und  endet  mit  der
„Trockenübung“. (Die AG geht gemeinsam zu ei-
nem  Verhandlungstag  und  einige  Referendare
treten als Staatsanwalt auf.)

Inhalt der begleitenden AG ist das Strafprozess-
recht  und  das  Abfassen  von  Anklageschriften.
Vermittelt werden viele Formalien, also wie man
Verfügungen schreibt, wann man was beantragt,
usw.

Vor der ersten echten Klausur gibt es eine zur
Übung,  die man etwa wie  die  Proberelation  in
der Zivilstation zu Hause schreibt.  Bei der StA
schreibt man logischerweise wieder Gutachten,
nämlich eines zum materiellen Teil der Arbeit (in-
klusive  der  Beweiswürdigungen),  das  A-Gut-
achten, sowie eines zum prozessualen Teil der
Arbeit (also Eintragungs- und Einstellungsverfü-
gungen und Beantragung von Haft,  usw.),  das
B-Gutachten.  Da  ja  bekannt  ist,  dass  man in
Strafrechtsklausuren ohnehin immer viel zu we-
nig Zeit  hat,  kommt zum Abschluss auch noch
eine Anklageschrift (oder ein Strafbefehl). Hier
ist gutes Zeitmanagement das A und O.

c. Extra-Termine

Zusätzlich zu Sitzungsvertretung, AG und Ausbil-
dung am Arbeitsplatz hat die StA noch ein paar
Highlights der nicht alltäglichen Art zu bieten: Ei-
nige  AGs  besuchen  eine  JVA.  Überdies  kann
man  an  einer  Polizeistreifenfahrt  (Nachtfahrt)
teilnehmen. Sehnlichst  erwartet wird von vielen
aber  auch  die  Veranstaltung  „Alkohol  im  Stra-
ßenverkehr“, der sog. Trinktest. Hier kann man
wissenschaftlich  mit  Alkohol  experimentieren
und darf hinterher pusten.
Mit deinem Ausbilder kannst du ggf. vereinbaren
einen Tag lang Dezernatsarbeit zu leisten und zu
versuchen den ganzen Aktenbock mit Verfügun-
gen zu bearbeiten. Dabei lernt man viel über den
staatsanwaltlichen Alltag und über Vollstreckung
im  Strafrecht.  Zudem  ist  manchmal  eine  Lei-
chenschau  möglich,  wenn  dein  Ausbilder  mit
dem staatsanwaltlichen Notdienst an der Reihe
ist oder ihr diese in Absprache mit der Rechts-
medizin des Klinikums organisiert.

Für die gesamte Station gilt in jedem Fall, dass
kaum Langeweile  aufkommt oder  du mal  nicht
wissen würdest,  was  du mit  deiner  freien Zeit

anfangen solltest – es ist halt Strafrecht!

d. Literatur

Angaben zu Literaturvorschlägen findest du auf
unserer Homepage.
www. referendarspersonalrat-celle.de.
Im Übrigen erhältst du auch in der AG eine gan-
ze Menge an Unterlagen.

Der Hinweis zu den Heimkommentaren gilt  ge-
nerell auch hier (s.o. Arbeitsgemeinschaft in der
1. Station). Im Strafrecht sind für das
2. Examen zugelassen:

• Fischer, StGB
• Meyer-Goßner/Schmitt, StPO

Zumindest  in  Stade,  Hannover  und Bückeburg
stellt dir die StA diese Kommentare für die Dauer
der  Strafrechtsstation.  Du  brauchst  sie  also
zunächst nicht kaufen.

3. Die dritte Station – Die Verwal-
tung

Die  dreimonatige  Verwaltungsstation  muss  bei
einer  Verwaltungsbehörde  abgeleistet  werden.
Zum  Verwaltungsgericht  oder  zum  Finanzamt
kann man nur während der 5. Station (Wahlstati-
on).

a. Die Ausbildung in der Station

Auch hier hast du gewisse Gestaltungsmöglich-
keiten,  was die Auswahl  der Behörde und des
Ausbilders  angeht.  Absolute  Vorbedingung  ist,
dass  du  deine  Wahl  rechtzeitig,  innerhalb  der
gesetzten Frist,  anmeldest.  Für  die  Zuweisung
der  Referendare ist  allein  das OLG zuständig.
Dort kann im Einzelfall auch Auskunft zu mögli-
chen Ausbildungsstellen gegeben und Wünsche
geäußert werden. 

Beliebt sind die 
• Polizeipräsidien,
• Rechtsabteilungen der Kommunen, 
• die Industrie- und Handelskammer, 
• sowie die Landesschuldbehörde.

Eher abzuraten ist  von den Universitätsverwal-
tungen sowie den Studentenwerken, sprich den
BAföG-Ämtern.

Auf der Internetseite des OLG Celle findest du
eine  Liste  mit  anerkannten  Ausbildungsstellen
für die dritte Pflichtstation:
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http://www.oberlandesgericht-celle.niedersach-
sen.de/portal/live.php?navigati-
on_id=13642&article_id=57524&_psmand=54

Solltest du deine Verwaltungsstation in Hamburg
ableisten wollen (für Lüneburg und Stade inter-
essant), solltest du dich sehr frühzeitig bei den
Behörden bewerben!

In der Verwaltungsstation ist  vorgesehen,  dass
deine praktische Ausbildung drei bis dreieinhalb
Arbeitstage je Woche umfasst. Nicht selten wird
das  von  Ausbildern  mit  Anwesenheitspflicht
übersetzt.
Wenn  du  diesbezüglich  besondere  Vorstellun-
gen hast, solltest du die Modalitäten vorher ab-
klären.  Deine  konkrete  Arbeitszeit  solltest  du
spätestens bei Stationsbeginn absprechen.

Über  die  inhaltliche  Arbeit  in  der  Station  lässt
sich allgemein wenig sagen, da sie sich je nach
Ausbildungsstelle stark unterscheidet. Du kannst
an  einer  Ausbildungsstelle  die  ganze  Zeit  nur
wasserrechtliche  Widerspruchsbescheide  bear-
beiten  oder  dir  in  der  Rechtsabteilung  einer
kreisfreien Stadt Gedanken über Marktzulassun-
gen oder Ausweisung von Ausländern machen. 

Ziel der Ausbildung soll in jedem Fall sein, dich
mit den Aufgaben, dem Aufbau und der Arbeits-
weise einer Behörde und den typischen Tätigkei-
ten  im  höheren  Verwaltungsdienst  vertraut  zu
machen. Das beinhaltet vor allem das Verfassen
von  Ausgangs-  und  eingeschränkt  Wider-
spruchsbescheiden,  Klageerwiderungen  oder
die Teilnahme an Sitzungen von Vertretungen in
den Gebietskörperschaften. Aber auch die Aus-
oder  Überarbeitung  einer  Satzung  kann  gefor-
dert sein.

b. Arbeitsgemeinschaft

Die Eingangsphase ist kurz und bündig. Sie dau-
ert  i.d.R.  nur eine Arbeitswoche (5 Unterrichts-
stunden á 5 Tage). Man sollte sich in dieser Wo-
che jedoch (auch privat) nichts anderes vorneh-
men. Die AG geht dann über Vor- und Nachmit-
tag. In manchen AGen werden darüber hinaus
Hausaufgaben  gestellt.  In  der  anschließenden
begleitenden  Arbeitsgemeinschaft  steht  wieder
regulär  ein  AG-Termin  in  der  Woche  auf  dem
Programm. Dafür bist du an diesen Tagen vom
Dienst in deiner Behörde befreit.

In der AG wird das gesamte Repertoire der ver-
waltungsrechtlichen  Tätigkeit  geübt:  Die  Be-
scheidungstechnik und die Vorbereitung auf die
Examensklausuren stehen dabei im Mittelpunkt.

Es werden zwei Klausuren geschrieben.

In dieser AG wird oft verlangt, dass jeder einen
Aktenvortrag oder aber auch ein Referat hält.

c. Speyer-Semester

Wenn du die Pflichtstation bei  der  Hochschule
für Verwaltungswissenschaften in Speyer absol-
vieren willst, gibst du diesen Wunsch der Refe-
rendarabteilung  des  OLG  gegenüber  bekannt.
Semesterbeginn in Speyer ist allerdings nur zum
1. Mai und zum 1. November eines Jahres. Die
Dauer des Speyer-Semesters entspricht derjeni-
gen der Station - drei Monate. Wenn du in der
Pflichtstation nach Speyer gehst, musst du aller-
dings die Wahlstation bei einer Verwaltungsbe-
hörde  ableisten.  Mehr  Infos  findest  du  unter
www.dhv-speyer.de.

d. Literatur

Angaben zu Literaturvorschlägen findest du auf
unserer Homepage
www.referendarpersonalrat-celle.de.

Als Kommentare verwendbar sind natürlich
• Kopp/Schenke (VwGO) und 
• Kopp/Ramsauer (VwVfG).

Sie haben allerdings nicht solche Relevanz wie
die Kommentare im Zivil- oder Strafrecht, da sie
im Examen in Niedersachsen – im Gegensatz zu
anderen Bundesländern – nicht zugelassen sind.

4.  Die  vierte  Station  –  Der  An-
waltsberuf

Die neunmonatige Anwaltsstation muss an sich,
wie der Name schon sagt,  beim Anwalt  absol-
viert werden. Dabei kannst du diese Station aber
auch  bei  verschiedenen  Stellen  ableisten.  Die
letzten drei  Monate  der  Anwaltsstation  können
bei  einem  Notar,  einem  Unternehmen,  einem
Verband oder bei einer sonstigen Ausbildungs-
stelle  und/oder  in  drei  zusammenhängenden
Monaten bei einer ausländischen Stelle stattfin-
den,  soweit  eine  sachgerechte  Ausbildung  ge-
währleistet ist.

a. Die Ausbildung in der Station 

Grundsätzlich  muss  sich  jeder  selbst  darum
kümmern, dass er  bei einem Rechtsanwalt  die
Station  ableisten  kann.  Die  Aufforderung  zum
Aussuchen  des  Anwalts  erfolgt  in  der  zweiten
Pflichtstation.  Die  Auswahlentscheidung  muss
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schriftlich mit einer Einverständniserklärung des
Anwalts, der deine Ausbildung übernimmt, beim
OLG abgegeben werden. Darüber hinaus muss
dein Ausbilder das Merkblatt zur Sozialversiche-
rungspflicht  ausfüllen  und  unterschreiben.  Die-
ses Merkblatt wird dir zugeschickt und befindet
sich auf der Homepage des OLGs zum down-
load.

Die Anwaltsstation kannst du in (bis zu) drei Ab-
schnitte aufteilen, die jedoch jeweils mindestens
drei Monate lang sein müssen. Eine Zweiteilung
kann in sechs und drei Monate aber auch in fünf
und vier Monate oder umgekehrt erfolgen.

Nur in den letzten drei Monaten der Anwaltsstati-
on kannst du dich statt bei einem Anwalt  auch
bei  einem reinen  Notar/Notarin  (Anwaltsnotare
ausgenommen), in einem Unternehmen, einem
Verband  oder  einer  sonstigen   vergleichbaren
Stelle ausbilden lassen. Dabei solltest du beach-
ten, dass zu Beginn des letzten Monats bereits
die Examensklausuren geschrieben werden.  In
der Regel sind Anwälte bereit, auf das anstehen-
de  Examen Rücksicht zu nehmen. Hör dich bei
Freunden und Mitreferendaren um.

In unserer Region besteht nur selten die Mög-
lichkeit, eine zusätzliche Vergütung zu vereinba-
ren. Bei größeren Kanzleien kann man’s auf je-
den Fall versuchen, dies muss dann aber dem
OLG angezeigt werden und wird ggf. auf die Un-
terhaltsbeihilfe angerechnet.

Die Anwaltsklausuren im Examen sind zivilrecht-
liche Relationen. Man sollte aber dennoch mög-
lichst nicht ausschließlich zivilrechtliche Fälle be-
arbeiten. Das Examen fordert Kenntnisse in al-
len Bereichen.

Die Ausbildung findet in allgemeiner Anwaltstä-
tigkeit statt.  Eine Spezialisierung ist  erst in der
Wahlstation möglich.
So ist es wichtig, dass in deiner Wunsch-Kanzlei
auch Verwaltungsrecht gemacht wird, denn eine
der Examensklausuren hat eine rechtsberatende
(=anwaltliche) Aufgabenstellung aus dem öffent-
lich-rechtlichen Bereich. Zudem ist eine der vier
Anwaltsklausuren  während  der  Station  öffent-
lich-rechtlicher Natur.

Die Anwaltsstation kann eine der interessantes-
ten  Stationen  werden.  Je  nach  Interesse  und
Engagement ist oft ein hohes Maß an selbstän-
digem  Arbeiten  möglich  oder  sogar  gefordert.
Denn hier kannst du selbst vor Gericht auftreten
und  hast  direkten  Kontakt  zu  den  Mandanten.
Auch  soll  der  Rechtsanwalt  dich  bei  gerichtli-

chen  Terminen  und  Mandantengesprächen  mit
einbeziehen.

In  Betracht  kommt  auch  die  Arbeit  in  einer
großen oder internationalen Kanzlei, bei der du
dann eher wissenschaftlich arbeitest als vor Ge-
richt  aufzutreten.  In  solchen  Großkanzleien
muss immer ein Anwalt benannt werden, der für
dich verantwortlich ist und dein Zeugnis schreibt,
auch wenn du Fälle von verschiedenen Anwäl-
ten  innerhalb  der  Kanzlei  zur  Bearbeitung  er-
hältst.

Durch die lange Anwaltsstation befinden sich je-
weils drei Referendardurchgänge gleichzeitig in
der Anwaltsstation. Dadurch wird natürlich auch
die Konkurrenz größer. Wenn du also einen be-
stimmten Anwalt  im Auge hast, solltest du dich
rechtzeitig darum kümmern.

b. Arbeitsgemeinschaft

Zu Beginn der Anwaltsstation steht wieder eine
verdichtete  Eingangsphase  (Block  I)  von  einer
Woche mit täglich sechs Stunden Unterricht an.
Davon werdet ihr an drei Tagen von einem Rich-
ter (wahrscheinlich eurem AG-Leiter aus der Zi-
vilstation)  im Zwangsvollstreckungsrecht  einge-
wiesen. An den beiden anderen Tagen lernt ihr
euren Anwalts-AG-Leite  kennen und bekommt
eine erste Einführung in euer neues Arbeitsfeld.
Die AG in der Anwaltsstation findet wieder wö-
chentlich einmal statt und dauert ca.4 Stunden.

Einmal quer durch alle denkbaren Materien wer-
det Ihr in das Arbeitsfeld des Anwalts eingeführt.
Das größte Augenmerk liegt jedoch im anwaltli-
chen  Berufsrecht  sowie  im  Kostenrecht  des
RVG, weil dies besonders oft in der mündlichen
Prüfung  eine  gesteigerte  Rolle  spielt.  Die  AG
wird von einem Anwalt/  einer Anwältin geleitet,
der/ die aber bis zu 50 % des Unterrichts auch
an andere Lehrkräfte abgeben kann. Diese wer-
den von der Anwaltskammer benannt und vom
OLG für die einzelnen AGs im Wechsel zugeteilt.

In der Anwaltsstation werden vier Klausuren ge-
schrieben.  Davon sind drei  zivilrechtliche Fälle
mit  zwei  gutachterlich-rechtsberatender  und ei-
ner  mit  gutachterlich-rechtsgestaltender  Aufga-
benstellung. Die vierte Klausur ist eine gutach-
terlich-rechtsberatende Aufgabe aus dem öffent-
lichen Recht. 

Im Klartext: Der anwaltliche Fall wird zunächst
relationsmäßig  gelöst.  Anschließend  wägst  du
Vorschläge für  dein  anwaltliches Vorgehen ab.
Das  kann  z.B.  eine  Klageschrift,  Klageerwide-
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rung,  ein Vergleichsentwurf  oder auch ein Ver-
tragsentwurf  sein,  je  nachdem  was  für  das
Mandantenbegehren  am  zweckmäßigsten  ist.
Abschließend fertigst du dieses Schriftstück aus.
Die  Anwaltsklausur  enthält  also  wie  die
Strafrechtsklausur  einen  theoretischen  und
einen praktischen Teil.

Daneben werden dann wieder Aktenvorträge ge-
halten.  Es versteht  sich  von selbst,  dass man
nicht eine Prüfung im Strafrecht wählt ohne zu-
vor auch nur einen einzigen Aktenvortrag dazu
gesehen zu haben. In der AG in der Wahlstation
wird man zwar hinreichend zum Üben Gelegen-
heit haben, jedoch ist es dann zu spät um sich
für Zivilrecht oder Verwaltungsrecht zu entschei-
den. Während die Vorträge im öffentlichen Recht
dem bekannten Schema folgen und daher kür-
zer  aber  mit  komplexeren Fachfragen erschei-
nen, sind besonders im Zivil- und Strafrecht ein
gutes Auge für relevante Tatsachen gefragt und
prozesstaktische  Überlegungen  spielen  neben
den  vielen  zu  prüfenden  kleinen  Ansprüchen,
wie Zinsen, oft eine größere Rolle. Das sollte bei
der Wahl des Gebietes bedacht werden.

c. Blockunterricht

Neben der verdichteten Eingangsphase (Block I)
findet im dritten Monat ein sogenannter Block II
statt. 

Hier sollen an drei vollen Tagen noch einmal in
komprimierter Form Klausurtechnik und Antrags-
formulierungen wiederholt werden, was speziell
für  das  Examen  relevant  ist.  Es  werden  noch
einmal technische Fragen zum Aktenvortrag ge-
übt und eine mündliche Prüfung simuliert. Dann
spätestens sollte  man im Examen durch keine
Aufgabenstellung mehr überrascht werden kön-
nen.

Nicht vergessen!
Bis  zum Ende der  dritten  Pflichtstation  solltest
du  gewählt  haben,  welche  Wahlklausur  du  im
Examen ablegen willst. Jedoch genügt es auch,
wenn du deine Wahl bis spätestens sechs Wo-
chen vor deinem Examenstermin dem OLG und
LJPA  bekanntgegeben  hast.  Wählst  du  nicht
oder zu spät, wirst du die strafrechtliche Klausur
schreiben!  Die  Referendarabteilung  des  OLGs
wird dir aber rechtzeitig ein Aufforderungsschrei-
ben schicken.

d. Examensklausuren

Zu  Beginn  des  letzten  Ausbildungsmonats  der
Anwaltsstation wirst du in besonderer Weise ge-
fordert: Deine Examensklausuren stehen an. Wir

wünschen dir schon jetzt größtmöglichen Erfolg
dabei!

Danach ist übrigens eine gute Möglichkeit um 2
Wochen Urlaub zu nehmen, bevor die Wahlstati-
on beginnt.

5.  Die  fünfte  Station  –  Die  Qual
der Wahl

a. Die Ausbildung in der Station

Zum Ende kommt die viermonatige Wahlstation.
Diese bietet dir die größte Vielfalt und Auswahl.
Du kannst solange ein Volljurist als Ausbilder be-
nannt  werden kann und  die  Ausbildung  einem
der fünf Wahlbereiche, 

1. Zivil-und Strafrecht,
2. Staats- und Verwaltungsrecht,
3. Wirtschafts- und Finanzrecht,
4. Arbeits- und Sozialrecht oder
5. Europarecht 

zugeordnet  werden kann,  beispielsweise diese
wieder bei der Zivilgerichtsbarkeit, in der Verwal-
tung oder beim Rechtsanwalt  ableisteten. Aber
auch  bei  einer  gesetzgebenden  Körperschaft
des Bundes oder eines Landes, in einem Notari-
at,  bei einem VG, FG, ArbG oder SozG, einer
Gewerkschaft  oder  einem  Arbeitgeberverband
oder  einer  Institution  der  sozialen oder  berufli-
chen Selbstverwaltung, bei einem Wirtschaftsun-
ternehmen sowie an einer Uni oder in Speyer. 

Du solltest aber im Hinterkopf haben, dass der
Wahlbereich für den Aktenvortrag in der mündli-
chen Prüfung entscheidend ist. Sollte die Zuord-
nung  des  Wahlbereichs  nicht  eindeutig  sein,
darfst  du  aus  den  entsprechenden  Bereichen
auswählen. 

Wenn du nach Speyer  gehst,  wird  dein  Wahl-
pflichtfach  Verwaltungsrecht  sein.  Wichtig  ist
aber  noch,  dass  die  Station  vier  Monate  um-
fasst, Speyer ist aber nur auf drei Monate aus-
gelegt.  Das OLG Celle wird dir  für  den letzten
Monat eine Ausbildungsstelle bei einer Verwal-
tungsbehörde  zur  Verfügung  stellen,  oder  du
hebst dir knapp vier Wochen Urlaub auf. Du soll-
test  diesbezüglich  aber  mit  dem OLG Abspra-
chen treffen.

Die Wahlstation eignet sich auch bestens um im
Ausland  bei  einer  entsprechenden  überstaatli-
chen,  zwischenstaatlichen  oder  ausländischen
Stelle zu verbringen. Von der Pflicht zur Teilnah-
me  an  einer  Arbeitsgemeinschaft  kannst  du
dann für diese Zeit auf Antrag befreit werden.
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In jedem Fall empfiehlt es sich, sich bereits früh-
zeitig (bis zu einem Jahr vorher) um die Station
im Ausland zu kümmern.

b. Arbeitsgemeinschaften

Begleitend weist dich das OLG einer Arbeitsge-
meinschaft  des  gewählten  Wahlbereichs  bzw.
Teilbereichs zu. In der AG wird das Halten von
Aktenvorträgen geübt. Hier findet eine neue Zu-
sammensetzung  der  AG’en  aller  Bezirke  des
OLG statt.

c. Mündliches Examen

Die mündliche Examensphase beginnt dann ex-
akt im Anschluss an die Wahlstation und findet in
Celle  im  LJPA  statt.  Eine  einzuhaltende  La-
dungsfrist gibt es nicht, aber i.d.R. wird dir zwei
Wochen vor deiner mündlichen Prüfung per Post
Bescheid gegeben. Dann darfst du dich mit drei
weiteren  Prüflingen  einer  etwa  fünf  Stunden
dauernden mündlichen Prüfung unterziehen.

Auch für diese letzte wichtige Prüfung wünschen
wir dir gute Nerven, viel Glück und besonderen
Erfolg!

Weitere Informationen zum Thema Examen fin-
dest  du  weiter  unten  oder  unter
ww  w  .  m  j.  n  i  ede  r  s  a  c  h  s  en  .  de.

III. Das 2. Staatsexamen

Das Examen besteht aus  acht Klausuren,  die
du  in  Hannover,  Hildesheim,  Lüneburg,  Stade
und  Verden  schreibst,  und  einer  mündlichen
Prüfung, die du im LJPA in Celle ableistest.

Eine Hausarbeit gibt es nicht. Solltest du mit dei-
nem Ergebnis  unzufrieden sein,  kannst  du ge-
gen eine Gebühr von 400 Euro einen Verbesse-
rungsversuch  schreiben.  Die  Anmeldung  zum
Verbesserungsversuch  muss  innerhalb  von  3
Monaten nach der  Entscheidung über das Be-
stehen, also i.d.R. mit Bekanntgabe der Gesamt-
note, erfolgen. Antragsformulare und weitere In-
fos gibt es auf  der Homepage des LJPA unter
www.mj.niedersachsen.de.

1. Die Klausuren

a. Inhalt der Klausuren

Es  werden  insgesamt  8  Klausuren  im  letzten

Monat der Anwaltsstation geschrieben: 
• 4 im Zivilrecht, 
• 2 im öffentlichen Recht, 
• 1 im Strafrecht sowie einer 
• Wahlklausur,  bei  der  du zwischen einer

verwaltungsfachlichen  oder  einer  straf-
rechtlichen Klausur wählen kannst.

aa. Zivilrecht

Es  sind  2  Klausuren  mit  einer  gutachterlich-
rechtsberatenden  oder  gutachterlich-rechtsge-
staltenden Aufgabenstellung zu schreiben sowie
jeweils eine Arbeit mit einer zivilgerichtlichen und
einer gutachterlichen Aufgabenstellung.

Die Gerichtsklausur (= zivilgerichtliche) beinhal-
tet  vor  allem  Urteile  und  Beschlüsse  (z.B.  im
einstweiligen  Rechtsschutz).  Dabei  sind  auch
vertiefte  prozessuale  Kenntnisse  vonnöten,  da
diese Klausuren ihren Aufhänger im Zwangsvoll-
streckungsrecht haben können.

Bei der gutachterlichen Aufgabe handelt es sich
um eine Relationsklausur.

Bei  den  gutachterlich-rechtsberatenden  oder
gutachterlich-rechtsgestaltenden Klausuren han-
delt  es sich  um sogenannte Anwaltsklausuren.
Hier sollst du zeigen, dass du mit Hilfe der Rela-
tionstechnik  ein  Gutachten  schreiben  und  dar-
über hinaus noch den praktischen Entwurf einer
Klageschrift,  Klageerwiderung,  eines  Mandan-
tenschreibens oder eines Vertragstextes anferti-
gen kannst.

bb. Strafrecht

In der Regel sind eine Anklageschrift  plus Gut-
achten  zur  materiellen  wie  zur  prozessualen
Rechtslage  zu  verfassen.  Dabei  spielen  die
materiellrechtlichen  Kenntnisse  weiterhin
eine  entscheidende  Rolle! Aber  auch  eine
Einstellungsverfügung  kann  in  Ausnahmefällen
verlangt  werden.  Strafbefehle  sind  eher  nicht
Gegenstand der schriftlichen Prüfung.

cc. Öffentliches Recht

Schwerpunkte  der  Klausuren  im  Ö-Recht  sind
das  Allgemeine  Verwaltungsrecht,  das  Verwal-
tungsverfahrensrecht,  das  Verwaltungsprozess-
recht oder das Polizei- und Ordnungsrecht, im-
mer mit Bezügen zum Staatsrecht.
Es handelt sich dabei um eine verwaltungsfachli-
che und um eine gutachterlich-rechtsberatende
Klausur.

Die  verwaltungsfachlichen  Klausur,  ist  eine
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Klausur aus Behördensicht und ist sehr vielfältig.
So  können  Erst-  und  Leistungsbescheide,  Wi-
derspruchsbescheide,  Weisungen,  aber  auch
formlose Schreiben an Bürger, Gegenstand der
Klausur sein. Hier entfällt das Gutachten, rechts-
theoretische  Fragen  sollten  in  einem  Vermerk
behandelt werden.

Die gutachterlich-rechtsberatende Klausur ist
wiederum aus anwaltlicher  Sicht  zu  schreiben,
d.h.  ein  Gutachten mit  anschließendem prakti-
schem Entwurf, beispielsweise ein Widerspruch
oder  eine  Klageschrift  für  das  Verwaltungsge-
richt.

Im  öffentlichen  Recht  wird  von  dir  einiges  an
Kreativität  gefordert.  Kommentare zu öffentlich-
rechtlichen Gesetzen sind nicht zugelassen. Es
sind nur der: 

• Sartorius, 
• März und 
• Schönfelder  nebst  Ergänzungsband

erlaubt.

b. Wahlklausur

Die 8. Klausur ist die Wahlklausur. du darfst zwi-
schen einer staatsanwaltschaftlichen oder einer
verwaltungsfachlichen Klausur wählen.

Bereits zum Ende der dritten Pflichtstation musst
du  die  Wahl  gegenüber  Justizprüfungsamt  an-
zeigen, § 37 II 3 NJAVO. du wirst aber vom OLG
auf die Frist und die Abgabe hingewiesen.

Das OLG lässt es aber zu, dass du im Zweifel
bis zu acht Wochen vorher deine getroffene Ent-
scheidung ändern kannst.

Tipp:  Die  wichtigste  Informationsquelle  zu  den
Formalien  der  Klausuren  sind  die  gelben  Hin-
weisseiten  im  Heftchen  des  Justizministeriums
„Der Vorbereitungsdienst in Niedersachsen“. 
Dieses Heft bekommt jeder zu Beginn des Refe-
rendariats.  Es  steht  aber  auch  zum Download
auf der Seite des Nds. Justizministeriums, Juris-
tenausbildung/Landesjustizprüfungsamt,  Juristi-
scher Vorbereitungsdienst zur Verfügung. 

c. Hilfsmittel und Kommentierungen

Die zugelassenen Gesetzestexte sind

• Schönfelder, 
• Schönfelder Ergänzungsband,

• Sartorius und 
• März.

Zulässige Kommentare sind

• Palandt, BGB,
• Thomas/Putzo, ZPO,
• Tröndle/Fischer, StGB und
•  Meyer/Goßner, StPO.

Laut  der  Durchführungsverordnung  zu  NJAG
und NJAVO dürfen pro Seite Verweisungen auf
höchstens  fünf  Paragraphen mit  Gesetzesab-
kürzung an den Rand kommentiert werden. Ge-
legentliche Unterstreichungen und Markierungen
sind zulässig, sofern sie nicht systematisch erfol-
gen.

Ergänzungslieferungen, die später als zwei Mo-
nate vor  dem 1.  des  Klausurmonats im Buch-
handel erhältlich sind, sind nicht mehr einzusor-
tieren.  Ein  genaues  Datum  für  den  jeweiligen
Examensdurchgang findet sich auf der Hilfsmit-
telliste des LJPA, die auch mit der Ladung zur
Prüfung noch einmal mitgeschickt wird.

Für  die  mündliche Prüfung sollen  die  Gesetze
dann  wieder  auf  dem  möglichst  aktuellsten
Stand sein.

d. Schreibverlängerung

Solltest du an einer Krankheit leiden, die dir kon-
zentriertes Arbeiten, Sitzen oder Schreiben über
fünf Stunden unmöglich macht, solltest du eine
Schreibverlängerung beantragen. Dies gilt auch
in gewissem Umfang für Schwangere.
Voraussetzung ist, dass du einen formlosen An-
trag  beim  LJPA stellst  und  eine  amtsärztliche
Untersuchung durchführen lässt.

Der  Amtsarzt  schlägt  dann  vor,  dass  du  eine
Schreibverlängerung oder ein Hilfsmittel für die
Prüfungen  bekommen  solltest.  Die  endgültige
Entscheidung,  ob  für  dich  ein  Hilfsmittel  oder
eine  Schreibverlängerung  in  Betracht  kommt,
trifft jedoch das LJPA.

Wenn  du  ernsthafte  Erkrankungen  wie  z.B.
Rheuma oder eine Sehnenscheidenentzündung
hast, dann kümmere dich rechtzeitig darum, ob
für  dich  eine  Schreibverlängerung  in  Betracht
kommt. Bei Fragen solltest du das LJPA kontak-
tieren. Tel.: 05141/5939-211 und -214.
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e. Ergebnisse

Es müssen mindestens 3 Klausuren mit je min-
destens  4  Punkten  bestanden  und  dabei  min-
destens 28 Punkte insgesamt erreicht werden, §
14 II NJAG.

Die  schriftlichen  Ergebnisse  erhältst  du  etwa
einen Monat vor Ende der Wahlstation per Post
vom LJPA.

Nicht bestanden?  Gerüchte, wonach man be-
standene  Klausuren  in  den
Wiederholungstermin  mitnehmen  kann,  so
dass  man  nur  noch  einen  Teil  erneut
schreiben muss, sind eindeutig falsch. Diese
Möglichkeit  besteht  lediglich für  diejenigen,  die
Inmitten der vielen Klausuren krank werden und
Klausuren abbrechen müssen. Sie müssen und
dürfen dann nur noch die Klausuren anfertigen,
die sie auf Grund ihrer Erkrankung nicht bis zum
Schluss mitschreiben konnten.

2. Die mündliche Prüfung
Nach  Beendigung  der  Wahlstation  findet  die
mündliche Prüfung mit insgesamt vier Kandida-
ten im LJPA in Celle (ca.  10 Minuten Gehweg
vom Bahnhof Celle entfernt) statt. Zwar besteht
keine Ladungsfrist, es kann dich theoretisch also
jederzeit  treffen,  allerdings  ist  im  Regelfall  die
Ladung zwei Wochen vor dem Termin bei dir im
Briefkasten.

Die Gesetzestexte und die für den Aktenvortrag
benötigten  Kommentare  müssen  mitgebracht
werden und werden vor Ort kontrolliert.

Danach werden die Akten für den Aktenvortrag
in zeitlichem Abstand ausgegeben. (Den genau-
en Ablauf erhältst du mit der Ladung mitgeteilt,
ein Beispiel kannst du ebenfalls den gelben Hin-
weisseiten  des  Justizministeriums entnehmen).
Die Vorbereitungszeit beträgt eine Stunde. In der
entsprechenden Reihenfolge hält dann jeder der
Prüflinge  einzeln  seinen  Vortrag.  Dabei  dauert
der Vortrag ca. 10 Min. und weitere 10 Minuten
werden  vertiefende  bzw.  klärende  Fragen  ge-
stellt. Referendare aus weiterer Entfernung müs-
sen normalerweise nicht gleich als erste um 8.30
Uhr beginnen. Sie dürfen noch ihre lange Fahrt
verdauen. Jedoch empfiehlt es sich bereits am
Vorabend anzureisen und so ausgeschlafen und
stressfrei in der Prüfung zu erscheinen.

Spätestens zwei Monate vor Ende der Wahlstati-
on  musst  du  dem LJPA mitteilen,  in  welchem
Teilbereich du deinen Aktenvortrag halten möch-

test, § 39 II NJAVO. Das bedeutet beispielswei-
se, ob du aus dem Schwerpunkt  „Arbeits- und
Sozialrecht“ Arbeits- oder Sozialrecht wählst. Im
Bereich „Staats- und Verwaltungsrecht“ wie auch
im Bereich „Europarecht“ gibt es keinen Teilbe-
reich.  Der  Aktenvortrag  erfolgt  zwingend zu
einer anwaltlichen Aufgabenstellung, es wird
also die anwaltliche Beratung eines Mandanten
simuliert, § 39 I NJAVO.

Im  Anschluss  an  den  Vortrag  findet  das  Prü-
fungsgespräch in vier Abschnitten statt. Die Ab-
schnitte beziehen sich auf die von den Kandida-
ten absolvierte Ausbildung in den 4 Pflichtstatio-
nen. Die Endnote (bestehend aus den Einzelno-
ten) wird wie gewohnt zum Abschluss der münd-
lichen Prüfung bekannt  gegeben.  Die gesamte
mündliche Prüfung beträgt 40 Prozent der Ge-
samtnote, wobei der Aktenvortrag besonders ge-
wichtet (12 Prozent der Gesamtnote) wird.

Wenn du  vorher  schon  einmal  live  dabei  sein
und an einer mündlichen Prüfung als Zuschauer
teilnehmen  möchtest,  was  wir  empfehlen  wür-
den,  oder  andere  Fragen  zum  Prüfungsablauf
haben solltest, solltest du dich einfach vorher di-
rekt ans LJPA in Celle wenden:

Landesjustizprüfungsamt im 
Niedersächsischen Justizministerium
Fuhsestr. 30
29221 Celle
Tel.: 05141/5939-211 und -214

Auch im Zweiten Examen gibt  es die Möglich-
keit, seine Prüfer vorab auf dem Papier ein we-
nig kennen zu lernen. Die berühmten Protokolle
gibt es bei:

RA Jan Dormann
Markt 9
29221 Celle 
05141 / 9344047
p  r  o  t  o  k  o  ll  e@do  r  mann  .i  n  f  o  .

Einfach  anrufen  und  die  Namen  der  Prüfer
durchsagen -  schon erhältst  du die  Protokolle.
Sie  sind  überwiegend  sehr  informativ  und  in
manchen Augen unerlässlich. Es soll viele proto-
kollfeste  Prüfer  geben,  die  erwarten,  dass  die
Prüflinge diese Protokolle auch kennen. Kosten-
punkt ca. 12 Euro pro Prüfer plus Portokosten,
wenn du sie nicht persönlich abholen möchtest.
Außerdem muss man selbst  Protokolle  schrei-
ben. Wenn man sich mit den Mitprüflingen ver-
ständigt, braucht man aber nur ein Protokoll zu
einem der vier Prüfer schreiben.
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Solltest du leider nicht bestehen, geht es in den
neu  reformierten  sog.  Ergänzungsvorberei-
tungsdienst. Hierbei wirst du (im Regelfall) für
vier  Monate  der  ersten  Pflichtstation  zugewie-
sen.  Die Ausbildung bei  dem Ausbilder soll  je-
doch nur an drei festgelegten Tagen pro Woche
erfolgen, an den anderen beiden Tagen geht es
zu  einer  zentralen  Sonder-Arbeitsgemeinschaft
in Hannover. In dieser wird gezielt nochmal auf
die einzelnen Klausurentypen vorbereitet und ei-
nem pro Woche eine zusätzliche Klausur unter
Examensbedingungen  geschrieben,  korrigiert
und  besprochen.  Die  Fahrtkosten  zu  der  AG
werden dir (nach den auch sonst geltenden Vor-
aussetzungen)  erstattet.  Die  Arbeitsgemein-
schaft endet einen Monat vor den Klausuren, so
dass noch Zeit zur eigenen Vorbereitung bleibt.

3. Probleme mit den Prüfungen 
Wenn du meinst,  dass  irgendwas nicht  so  mit
rechten Dingen bei deiner Prüfung zugegangen
ist,  hast  du  natürlich  die  Möglichkeit,  die  Prü-
fungsentscheidungen anzufechten. 
Das  gilt  sowohl  für  die  Klausurergebnisse  als
auch für die mündliche Prüfung. Für den Erfolg
der Anfechtung kommt  es entscheidend darauf
an,  dass  du  Mängel  während  des
Prüfungsverfahrens  (z.B.  Baulärm)
unmittelbar  im Anschluss an die Prüfung bei
der  Aufsicht  und/oder  der  Prüfungskom-
mission rügst und zu  Protokoll gibst, da du
ansonsten  später  Beweisprobleme
bekommst  und  bei  einer  ggf.  späteren
gerichtlichen Überprüfung nur sofort gerügte
Mängel berücksichtigt werden

Der Personalrat hat im Übrigen das Recht, bei
der mündlichen Prüfung anwesend zu sein. Zu-
dem kann er auch, soweit du nicht widersprichst,
eine Stellungnahme zum Prüfungsverfahren ab-
geben. Wenn du also möchtest, dass wir bei dei-
ner Prüfung anwesend sind, sag’ uns bitte recht-
zeitig vorher Bescheid.

IV. Die Zeugnisse

Ein wesentliches Element des gesamten Refe-
rendariats  stellen  die  Zeugnisse  (jeweils  aus
Station und AG) dar. Unter anderem stellen sich
zu ihnen folgende Fragen:

1. Von wem erhalte ich ein Zeug-
nis?

Sowohl  dein  jeweiliger  Stationsausbilder als
auch  dein  jeweiliger  AG-Leiter muss  dir  ein

Zeugnis schreiben (§ 35 I NJA- VO).

Sie müssen dir die Beurteilung, die sie dir zu er-
teilen beabsichtigen, überdies eröffnen (§35  III
1  NJAVO). Das bedeutet an sich nicht viel mehr,
als dass sie sie dir bekannt geben müssen. Da-
bei bietet sich natürlich die Möglichkeit, die ge-
plante  Bewertung  einschließlich  der  maßgebli-
chen Gründe, zu besprechen. Wie schon oben
geschildert  sind  die  Zeugnisse  recht  subjektiv
geschrieben. Erfahrungsgemäß lassen sich viele
Ausbilder jedoch in einem sachlichen Gespräch
zu anderen Formulierungen bewegen, wenn du
sie bittest. Oft hängt es nur an Kleinigkeiten, die
zu  Missverständnissen  oder  Unzufriedenheit
führen. Im Zweifel helfen wir dir vermittelnd. Du
kannst  auch  eine  Gegenvorstellung  schreiben,
die dann zum Zeugnis in deine Personalakte ge-
nommen wird.

2. Welche Bedeutung haben diese
Zeugnisse?

Für  das  Examen  spielen  die  Zeugnisse  keine
unmittelbare Rolle. Sie werden nicht in die End-
note eingerechnet. Allerdings kann ihnen in der
Gesamtbewertung  deiner  Leistungen  (mündli-
ches Examen) eine Bedeutung zukommen. Wei-
chen  die  Noten  im  Examen  nämlich  erheblich
von deinen Noten während des Referendariats
ab, kann der sog. Sozialpunkt (die Gesamtnote
wird um bis zu einem Punkt angehoben) verge-
ben werden. Darüber hinaus geht das Gerücht
um, dass die Noten, die du im Rahmen der Aus-
bildung  bei  einem  Gericht  bzw.  der  Staatsan-
waltschaft  bekommen hast,  bei  einer  späteren
Einstellung  in  den  öffentlichen  Dienst  berück-
sichtigt würden. Dies ist aber wohl von Bundes-
land zu Bundesland verschieden. Zumindest ist
nicht  ausgeschlossen,  dass die Zeugnisse hin-
sichtlich persönlicher Fähigkeiten im Falle einer
Bewerbung für den öffentlichen Dienst eingese-
hen werden.

Es ist auch nicht verkehrt einzelne Stationszeug-
nisse,  die  besondere  Tätigkeitsbereiche  bele-
gen, Bewerbungen um Stellen in der Privatwirt-
schaft beizufügen.

3. Was wird benotet?
In  dem Zeugnis  muss der  Ausbilder  sich  über
deine  Leistungen  und  Befähigungen  äußern
(§ 35 I NJAVO). Er muss auf deine Fähigkeiten,
Rechts-  und  Fachkenntnisse,  auf  die  während
der Ausbildung erbrachten Leistungen und - so-
weit möglich - auf die persönlichen Eigenschaf-
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ten eingehen, soweit dies für die Beurteilung dei-
ner  Leistungen und deiner Befähigung für  den
entsprechenden  Aufgabenbereich  erforderlich
ist. Deine Gesamtleistung ist mit einer Note und
mit einer Punktzahl zu bewerten, die dem Noten-
und  Punktesystem  für  die  erste  und  zweite
Staatsprüfung entspricht, also gibt es die gleiche
Notenskala  wie  in  der  Uni.  In  den  einzelnen
AG’en richtet sich die Note regelmäßig maßgeb-
lich  nach  den  Klausurergebnissen.  Schlechte
Klausuren  müssen  aber  nicht  zwingend  eine
schlechte Gesamtnote bedeuten, denn daneben
müssen auch die mündlichen Beiträge Berück-
sichtigung finden. Hier können der Aktenvortrag,
ein Referat  und auch die  sonstige  Mitarbeit  in
unterschiedlicher Gewichtung einfließen.

4. Wann muss das Zeugnis vorlie-
gen?

Das  Zeugnis  ist  nach  Beendigung  der  Station
bzw. AG anzufertigen und zu eröffnen. Danach
wird es zu den Personalakten gegeben, wo du
es auch jederzeit einsehen und kopieren kannst.
Erfahrungsgemäß kommt  es  bei  vielen  Ausbil-
dern  leider  zu  Verzögerungen.  Du  musst
deshalb  aber  nicht  unruhig  werden.  Die
Referendarabteilung  kontrolliert  bei  jedem
Referendar,  ob  die  Zeugnisse  vorliegen  und
fordert  die  fehlenden  Unterlagen  dann  an  -
spätestens wenn die Personalunterlagen für die
Übersendung ans LJPA fertig gemacht werden. 

Spätestens  am  Tag  der  mündlichen  Prüfung
müssen jedoch alle Zeugnisse vollständig vorlie-
gen, was den einen oder anderen Rechtsanwalt
schon einmal in Bedrängnis geraten lassen hat.
Es kann also nicht schaden, wenn auch du ab
und an nachhakst und um ein baldiges Zeugnis
bittest.

5.  Wie  kann  man  sich  notfalls
wehren?

Bist du mit dem Zeugnis nicht einverstanden, so
solltest du zunächst einen Einigungsversuch mit
dem Ausbilder anstreben. Dabei kann dich der
Personalrat  unterstützen,  indem er Kontakt  mit
der Referendarabteilung aufnimmt und/ oder das
Gespräch mit dem jeweiligen AG-Leiter/ Ausbil-
der begleitet – ganz nach deinem Wunsch.

Wenn alles nicht  fruchtet,  bleibt die Gegenvor-
stellung zu den Personalakten oder im Extrem-
fall auch der Rechtsstreit.

6. Examenszeugnis
Dein Examenszeugnis wird dir grundsätzlich
drei Tage nach Bestehen vom LJPA mit der Post
nach Hause zugesandt.  Hier  sind die üblichen
Widerspruchsfristen zu beachten. In letzter Zeit
gingen  einige  wenige  Prüfungsanfechtungen
auch zu Gunsten der Prüflinge aus. Ein solcher
Schritt ist also nicht in jedem Falle hoffnungslos.

V. Ausbilderwechsel

Es kommt manchmal vor, dass eine noch irgend-
wie  konstruktiv  zu  nennende  Zusammenarbeit
zwischen  Ausbilder  bzw.  AG-Leiter  und  einem
Referendar  nicht  möglich  ist.  Wenn du  diesen
Eindruck hast und ein klärendes Gespräch nicht
mehr möglich ist, wende dich an den Personalrat
(also an uns) und/oder an die Referendarabtei-
lung.  Gemeinsam werden  wir  dann  klären,  ob
und wie ein Wechsel möglich ist.

Es  ist  davon  auszugehen,  dass  ein  Wechsel
grundsätzlich nur in besonders extremen Fällen
in Frage kommt, weil prinzipiell  erst einmal ein
Vermittlungsversuch angestrebt wird, der in den
meisten Fällen – überraschenderweise – Wun-
der wirkt.
Aber vielleicht ist es beruhigend zu wissen, dass
es im äußersten Fall einen Ausweg gibt.

Bei  Problemen in deiner   Auslandsstation sind
natürlich auch unsere Mittel  begrenzt.  Deshalb
solltest  du dich  möglichst  gründlich  vorher  um
viele  Informationen  über  deine  Auslandsstelle
bemühen,  vielleicht  ein  ausführliches  Telefonat
mit deinem dortigen Ausbilder führen oder schon
einmal vorher hinfahren.

VI.  Station in  anderen Bundes-
ländern und im Ausland

Es ist möglich,einen Teil der Ausbildung im Aus-
land oder in anderen Bundesländern zu absol-
vieren (s. Anmerkungen bei den jeweiligen Sta-
tionen). Geregelt wird das in §§ 7 II 2 NJAG, 27
II NJAVO.

Auch wenn die Teilnahme an einer AG nicht im-
mer Voraussetzung für die Genehmigung einer
Stationsausbildung  in  einem  anderen  Bundes-
land ist,  solltest du dich darum bemühen, eine
zu finden, um nicht zu viel zu verpassen (Nach-
teil: Die niedersächsischen Besonderheiten des
Landesrechts  musst  du  dir  dann  selbst  aneig-
nen). Allerdings ist Niedersachsen sehr zurück-
haltend, was z.B. die Zulassung in der Anwalts-
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station zu einer anderen AG in einem anderen
Bundesland angeht,  da  oft  die  Prüfungsinhalte
und Schwerpunkte  nicht  übereinstimmen.  Des-
halb solltest du dich vorher beim OLG erkundi-
gen!

Die interessante Möglichkeit, ins Ausland zu ge-
hen, hast du einerseits in der vierten Pflichtstati-
on (Anwaltsstation),  in  der  du drei  zusammen-
hängende  Monate  in  einer  ausländischen  An-
waltskanzlei verbringen darfst, und andererseits
in der Wahlstation. Bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes  darfst  du  sogar  deine  Stationen  im
Übrigen  bei  einer  entsprechenden  über-
staatlichen, zwischen- staatlichen oder ausländi-
schen  Stelle  absolvieren,  soweit  eine  sachge-
rechte Ausbildung gewährleistet ist. Darüber ent-
scheidet die Referendarabteilung des OLGs.

Wenn du bereits in der vierten Pflichtstation ins
Ausland möchtest, dann nur in 3 zusammenhän-
genden Monaten bis einschließlich zum achten
Ausbildungsmonat,  musst  du allerdings  beach-
ten,  dass  am  Ende  dieser  Station  die  Ex-
amensklausuren anstehen.

Das OLG hält es für jedenfalls erforderlich, dass
zumindest  die  ersten  drei  Pflichtstationen  im
OLG-Bezirk absolviert werden. Das macht auch
insoweit Sinn, als du ja gerade lernen sollst, wie
der Richter,  Staatsanwalt  und Verwaltungsjurist
in Niedersachsen arbeitet. Außerdem solltest du
nicht unterschätzen, dass das Gelernte eventuell
bei den Examensklausuren helfen könnte.

Nichtsdestotrotz kann ein Auslandsaufenthalt je-
doch je nach angestrebtem Berufsfeld eine un-
bedingte  Qualifikation  darstellen.  Entscheiden
musst du wie immer selbst.

Die  meisten  Kollegen,  die  sich  für  eine  Aus-
landsstation  interessieren,  bewerben  sich  bei
Anwaltskanzleien,  Auslandshandelskammern,
dem Auswärtigen Amt oder Wirtschaftsunterneh-
men.

Eine solche Auslandsstation erfordert frühzeitige
Vorbereitung; der folgende Überblick kann ledig-
lich eine kleine Hilfestellung bieten.

Am besten sollte man sich so früh wie möglich,
möglichst  am  Anfang  der  Referendarszeit  um
Adressen von Anwaltsbüros oder anderen Wahl-
stellen im gewünschten Land kümmern.

Sehr hilfreich ist zum anderen die Broschüre des
Deutschen  Anwaltsvereins  mit  Adressen  von
Wahlstellen, die „DAV-Information zur Auslands-

ausbildung“ kannst du hier anfordern:

Deutscher  Anwaltsverein,  Littenstraße  11,
10179 Berlin Tel.: 030/72 61 52 – 0
E-Mail:   da  v  @an  w  a  ltv  e  r  e  i  n  .  d  e
ww  w  .  an  w  a  lt  v  e  r  e  i  n  .  de

Wer  lieber  die  Wahlstation  bei  den  deutschen
Auslandshandelskammern  des  Deutschen  In-
dustrie-  und  Handelskammertages  absolvieren
will,  kann  sich  auf  der  Website
ww  w  .  ahk  .  de/b  il  dung/  j  u  ri  s  t  en  .  h  t  ml
über die in Frage kommenden Kammern infor-
mieren. Hier sind auch alle Adressen und
Websites der Auslandskammern zu finden.

Erfahrungsberichte zu (Auslands-)stationen gibt
es auf der Homepage der JuS.
Hilfestellungen bieten auch die diversen bilatera-
len Juristenvereinigungen.

Für Kollegen mit einem Hang zur Diplomatie be-
steht  zudem  die  Möglichkeit,  die  Wahlstation
beim Auswärtigen Amt,  also  in  deutschen Bot-
schaften oder Konsulaten, zu verbringen:

Auswärtiges Amt
11013 Berlin
ww  w  .  au  s  w  ae  r  ti  ges  -  am  t.  de

Die  Bewerbung  beim  Auswärtigen  Amt  muss
mindestens sieben Monate vor Beginn der Wahl-
station  vorliegen.  Die  Unterlagen  können  aus
dem Internet abgerufen werden.

Wichtig für eine Bewerbung um einen Platz im
Ausland  ist  neben  einem  sorgfältig  verfassten
Bewerbungsschreiben  in  der  jeweiligen
Landessprache  und  sonstigen  Bewerbungsun-
terlagen auch die Darstellung der deutschen Re-
ferendarausbildung, insbesondere die Tatsache,
dass  die  Bezüge  weiter  gezahlt  werden.  Viele
ausländische  Anwälte  schrecken  sonst  unter
Umständen vor  der  Einstellung eines  Referen-
dars zurück, weil  sie davon ausgehen, ihn wie
einen Mitarbeiter bezahlen zu müssen.

Letztendlich bleibt nur noch zu sagen, dass man
sich nicht von der langen Vorbereitungszeit einer
Auslandswahlstation  entmutigen  lassen  sollte.
Wenn man einigermaßen flexibel ist,  lässt sich
auch noch wenige Monate vorher eine entspre-
chende Wahlstelle finden. Wichtig ist vor allem,
dass du dich in Ländern mit hohen Lebenshal-
tungskosten um eine zusätzliche Finanzierung,
z.B. ein Kurzstipendium oder eine Wohnung, die
von der Ausbildungsstelle bezahlt wird und um
einen  ausreichenden  Krankenversicherungs-
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schutz  bemühst.  Setze dich  am besten vorher
mit deiner Krankenkasse in Verbindung, was sie
zahlt und was nicht. Auch innerhalb der EU wer-
den noch nicht alle Leistungen ganz selbstver-
ständlich getragen.

VII. AG-Fahrt

Es gibt die Möglichkeit im letzten Monat der 1.
Pflichtstation  (oder  nach Absprache  zu Beginn
der  2.  Pflichtstation)  als  AG  zusammen  eine
Studienreise  zu  machen.  Sie  kann  ins  Inland
oder ins Ausland führen. Typische Ziele sind da-
bei  die  Nordseeinseln,  aber  auch  nach  Prag,
Wien oder Budapest.

Eine Fahrt bietet sich an, da du immerhin fast 2
Jahre mit  den anderen zusammen ausgebildet
wirst, und die AG der einzige Teil der Ausbildung
ist, an dem du mit einer größeren Gruppe von
Mitreferendaren zusammen bist.

Wenn  die  nachfolgenden  Voraussetzungen  er-
füllt sind, wird für die Reise zwar kein Zuschuss
bezahlt, aber es wird eine Dienstreisegenehmi-
gung erteilt  und hierfür  3-tägiger  Sonderurlaub
gewährt.

Die  Voraussetzungen  sind,  dass  mehr  als  die
Hälfte der AG-Teilnehmer mitfahren muss. Dane-
ben muss an jedem Tag nach der Anreise ein ju-
ristischer  Fachprogrammpunkt  nachgewiesen
werden.

Für  die  Dienstreisegenehmigung  muss  das
Fachprogramm  zunächst  einmal  generell  hin-
sichtlich der Themen und der Dauer pro Tag ge-
nehmigt werden. Dies sollte 1 - 2 Monate vor Ab-
reise geschehen. Dabei muss auch eine Teilneh-
merliste der AG eingereicht werden. Sinnvoller-
weise sollte nur ein beauftragter AG-Teilnehmer
die Details der Beantragung der Referendarab-
teilung des OLG abstimmen.

Es gibt Reisebüros, die sich auf die Organisation
solcher Fahrten inkl. des genehmigungsfähigen
Fachprogramms spezialisiert haben.

Tipp 1:  Da erfahrungsgemäß nach den ersten
Wochen die Euphorie in den AG’en etwas nach-
lässt, empfiehlt es sich, die AG- Fahrtsplanung
möglichst früh in Angriff zu nehmen, wenn man
sie  am Ende auch wirklich  realisieren möchte.
Später  setzt  meistens der  Lern-  und sonstiger
Zeitdruck ein und viele Kollegen springen daher
ab.
Tipp 2: Nehmt euren AG-Leiter mit auf die
Fahrt.

VIII. Referendarseminare

Referendarseminare  sind  Veranstaltungen  des
Justizministeriums, meist in Zusammenarbeit mit
der Landeszentrale für politische Bildung zu aus-
gesuchten  Themenbereichen.  Dauerbrenner
sind  „Tatsachenfeststellung  vor  Gericht“  und
„Justiz  im Nationalsozialismus“.  Ziel  ist  es,  ein
wenig  über  den  juristischen  Tellerrand  zu  bli-
cken.  Gerade  die  Technik  der  Zeugenverneh-
mung kann ein spannendes Feld zur Vertiefung
bieten  und  bietet  die  Möglichkeit,  Referendare
aus anderen LG- bzw. sogar OLG-Bezirken und
aus anderen Stationen kennenzulernen.

Diese Tagungen finden mehrmals im Jahr statt
und dauern zwei  bis  drei  Tage.  Die  Unterbrin-
gungs-,  Verpflegungs- und Fahrtkosten werden
nicht erstattet, allerdings sind sie von der Steuer
absetzbar.

Da jedoch die Teilnehmerzahl auf durchschnitt-
lich 20 bis 30 Personen begrenzt ist, sollte man
sich  so  früh  wie  möglich  bewerben,  um  die
Chance zu erhöhen. Zur Information werden re-
gelmäßig E-Mails mit  Seminarangeboten durch
das OLG an alle Referendare geschickt.

Sonderurlaub muss nicht beantragt werden, da
die  Seminare  als  Dienstveranstaltungen  gelten
und du daher freigestellt bist.
Ab und zu werden von den niedersächsischen
Rechtsanwaltskammern in Zusammenarbeit mit
dem  Niedersächsischen  Justizministerium  An-
waltskurse  veranstaltet.  Sie  dauern  rund  eine
Woche und angehende Anwälte erfahren dort al-
les Wichtige von A wie Anwaltshaftung bis Z wie
Zwangsvollstreckung gegen den eigenen Man-
danten.

Teilnehmen dürfen alle Referendare in der
Anwaltsstation.

Genauere Informationen dazu erhältst du direkt
bei den Rechtsanwaltskammern.

IX. Studientag

Neben der AG und den Stationen musst du dich
natürlich auch selbst auf dein Examen vorberei-
ten und das Gelernte wiederholen und vertiefen.
Das braucht Zeit. Einen Anspruch auf einen Stu-
dientag pro Woche neben dem AG-Tag gibt es
als solchen dennoch nicht.
Die Regelung ist etwas komplizierter und hängt
davon ab, wie deine Arbeitszeit in der jeweiligen
Ausbildungsstelle gestaltet ist. Dem Referendar
soll  jedoch hinreichend Zeit  verbleiben,  um im
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Selbststudium einen über die bearbeiteten Ein-
zelfälle hinausgehenden Überblick über das je-
weilige Rechtsgebiet zu gewinnen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass ausreichend
Zeit zur Vorbereitung auf die Staatsprüfung, ins-
besondere  auf  die  vor  Ende  der  Pflichtausbil-
dung  anzufertigenden  Aufsichts-  arbeiten  ver-
bleibt.

Auf  die  Nebentätigkeiten  des  Referendars,  die
zwar  nicht  genehmigt,  aber  angezeigt  werden
müssen,  braucht  der  jeweilige  Ausbilder  keine
Rücksicht  zu  nehmen.  Die  dienstlichen  Oblie-
genheiten gehen vor.

X.  Unterhaltsbeihilfe,  Reisekos-
ten  und  sonstige  finanzielle
Aspekte

1. Unterhaltsbeihilfe

a. Wie viel Geld gibt es?

Nach § 5 III NJAG erhältst du eine sog. Unter-
haltsbeihilfe.  Der Grundbetrag besteht  in Höhe
von 85% des Anwärtergrundgehaltes (R1).

Das macht ab 01.06.2015 rund 1117 brutto. 

Dazu kann ein Familienzuschlag in  Höhe dem
einer  Richterin  oder  eines  Richters  der  Besol-
dungsgruppe R1 hinzukommen. (siehe unten)

Die Besoldungstabellen findest du hier:
http://www.nlbv.niedersachsen.de/portal/live.php
?
navigation_id=17833&article_id=68435&_psman
d=111

Als  Referendare  sind  wir  (zunächst)  von  der
Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen be-
freit.  Eine  Nachzahlung  in  die  entsprechende
Rentenversicherung erfolgt dann nach Bestehen
der  Assessorenprüfung,  wenn du weißt,  ob du
einmal Richter, selbständiger Rechtsanwalt oder
Angestellter werden möchtest.

b. Wann wird das Geld gezahlt?

Ausgezahlt  wird zum letzten Tag eines Monats
für diesen. Es ist also zu beachten, dass die Be-
züge erst am Ende deines ersten Ausbildungs-
monats überwiesen werden.

c. Wie lange bekomme ich die Unterhalts-
beihilfe?

Im  ersten  Monat  des  Referendariats  zahlt  die
Oberfinanzdirektion Niedersachsen - Landeswei-
te  Bezüge-  und  Versorgungsstelle
(ww  w  .  n  l  b  v  .  n  i  ede  r  s  a  c  h  s  en  .  d  e)  oft  nur  einen  Ab-
schlag. Auch dieser wird am letzten Tag des Mo-
nats ausgezahlt. Bei der Höhe des Abschlags ist
die OFD - LBV sehr kreativ. Wundert Euch also
nicht, wenn Ihr unterschiedliche Beträge erhaltet
oder sogar mehr als Ihr letztlich verdienen wer-
det.  Spätestens im nächsten Monat  wird  dann
alles verrechnet.

Danach erhältst  du bis  zum Ende des Monats
deiner mündlichen Prüfung bzw. des endgültigen
Nichtbestehens  dein  Gehalt.  Beachte  jedoch,
dass die Bezüge mit  dem Tag der mündlichen
Prüfung mitten im Monat stoppen können, wenn
du nicht rechtzeitig die Erklärung gegenüber der
OFD - LVB abgibst, dass du noch keine ander-
weitige Beschäftigung ausübst und so die Bezü-
ge noch für  den vollen  Monat  der  mündlichen
Prüfung erhalten möchtest. Dann erhältst du für
diese Tage noch die vollen Bezüge,  aber  kein
Arbeitslosengeld I, obwohl du schon ab dem Tag
der mündlichen Prüfung als arbeitslos gemeldet
bist.

d. Von wem erhalte ich das Geld?

Berechnung  und  Auszahlung  übernimmt  die
Oberfinanzdirektion  Niedersachsen  –  Landes-
weite Bezüge- und Versorgungsstelle Lüneburg
Postfach 2520, 
21315 Lüneburg 
Tel.:  04131/15-3100  oder  04131/15-3102
(Durchwahl Zentrale Information und Beratung)

e. Kürzungen?

Bestehst  du das erste Mal  das Examen nicht,
kann di  Unterhaltsbeihilfe um 15% gekürzt wer-
den  (bei  Täuschungsversuch  30%).  Willst  du
dies nicht, musst du ggf. Umstände erklären, die
eine soziale Härte beschreiben.

f. Sozialbeiträge

Von dem Bruttogehalt  wird in die Arbeitslosen-
versicherung und die Kranken- und Pflegekasse
gezahlt. An die Rentenversicherung werden zu-
nächst keine Abgaben gemacht, nicht etwa weil
unsere  Generation  ohnehin  nichts  wiederbe-
käme, sondern weil wir vom Land nachversichert
werden – wir  könnten ja  schließlich auch Lan-
desbedienstete werden und dann hätte Nieder-
sachsen zu viel in die Rentenkasse bezahlt.
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Jedenfalls kannst du überlegen, deine Kranken-
kasse neu zu wählen. Dies kann sich hinsichtlich
der einzelnen Leistung lohnen, da du im öffentli-
chen Dienst tätig bist. Für öffentlich Angestellte
gibt es bei vielen Versicherungen Vergünstigun-
gen,darauf  solltest  du  deine  Versicherungen
checken. Eine Übersicht findet sich z.B. auf der
Website
www.gesetzlichekrankenkassen.de

Wichtig anzumerken ist jedoch, dass im Krank-
heitsfall  volle  Lohnfortzahlung im Referendariat
gewährt  wird,  daher  besteht  kein  Kranken-
geldanspruch gegenüber der Krankenasse. Das
Gleiche  gilt  für  den  Mutterschaftsurlaub.  Bun-
deselterngeld kann auch neben dem Referenda-
riat gewährt werden.

2. Familienzuschlag
Verheiratete und/oder Referendare mit Kind/ern
werden gem. § 5 III 1, 2. HS NJAG i.V.m. § 40
BBesG mit einem Familienzuschlag unterstützt. 

Nach Anlage V des BBesG ergibt sich danach
für Verheiratete ein Zuschlag von rund 123 Euro
und für ein Kind ein Zuschlag von rund 233 Euro
Euro,  welcher  sich  bei  mehr  Kindern  erhöht.
Konkrete Angaben kann im Zweifelsfall die OFD
– LBV machen. Es schadet nicht dort mit deinem
Sachbearbeiter in Kontakt zu treten.

3.  Weihnachtsgeld,  Urlaubsgeld
und  vermögenswirksame
Leistungen

Diese Leistungen sind mit dem Ende des Beam-
tenverhältnisses leider weggefallen. Nicht einmal
Weihnachtsgeld  will  man uns noch zahlen.  So
müssen die Geschenke unterm Baum wohl zwei
Jahre etwas kleiner ausfallen.

4. Kaufkraftausgleich
Eine  weitere  kleine,  unbeugsame  Geldspritze
leistet  den  Finanzjongleuren  erbitterten  Wider-
stand:  der  Kaufkraftausgleich.  Den  kannst  du
bekommen,  wenn  du  eine  Station  im  Ausland
machst. Damit soll eine geringere Kaufkraft der
ausländischen Währung im Vergleich zum Euro
ausgeglichen werden. Leider deckt er nicht im-
mer die durch einen Auslandsaufenthalt entste-
henden  Mehrkosten  ab.  Diesen  Zuschuss  ge-
währt die OFD – LBV ohne dass du ihn beantra-
gen musst nach einer aktuellen Tabelle, sobald
ihr  die  Verfügung über  den Auslandsaufenthalt

vom OLG vorliegt. Nur wenn es „ausnahmswei-
se“ vergessen werden sollte,  müsstest du dich
selbst drum kümmern.

5. Reisekostenvergütung
Bei eintägigen Dienstreisen gibt es die sog. Rei-
sekostenvergütung.  Dies  ist  besonders  von
Bedeutung  bei  den  Fahrten  im  Rahmen  der
staatsanwaltschaftlichen  Sitzungsvertretung
oder  der  Arbeitsgemeinschaft  im  Rahmen  der
Anwaltsstation im Blockunterricht und eventuell
der  Wahlstation,  aber  auch  bei  der  Fahrt  zur
mündlichen Prüfung nach Celle. 

In der ersten Station könnt Ihr Reisekostenver-
gütung  beantragen,  wenn  eure  AG  und  eure
Ausbildung bei der Richterin oder Richtern nicht
am selben Ort  stattfinden.  Das erscheint  inso-
fern ungerecht als das manch einer eine Bahn-
card  finanziert  bekommt,  ein  anderer  jedoch
nicht.

Bsp.:  Du  bist  dem  LG  Hannover  zugewiesen,
hast die AG in Hannover bist aber bei der ersten
Station beim AG Hameln -  Fahrt  zur  AG nach
Hannover wird erstattet, da AG-Ort und Amtsge-
richtsort nicht zusammen fallen.

Bsp.: Du bist bei der Staatsanwaltschaft in Han-
nover,  hast  aber Sitzung in Springe.  Die Fahrt
wird dir erstattet.
Hast  du aber  Sitzung in  Hannover,  werden dir
Fahrtkosten  nicht  erstattet,  da  dein  Dienstort
auch in Hannover ist.

Erstattet werden die Kosten der 2. Klasse regel-
mäßig verkehrender  öffentlicher  Verkehrsmittel.
Hierbei sind die günstigsten Fahrtmöglichkeiten
maßgeblich, d. h. auch der Anteil an einer Bahn-
card (sofern vorhanden). Ist absehbar, dass eine
Bahncard  wirtschaftlich  sinnvoll  ist,  ist  eine
Bahncard Business zu beschaffen.  Die Kosten
der  Bahncard  werden  in  voller  Höhe  erstattet.
Beim Kauf einer DB-Einzelfahrkarte ist eine Kun-
dennummer des OLG Celle anzugeben, welche
dir  mit  den  Einstellungsunterlagen  zugesandt
wurde. Damit erhältst du bei Einzelfahrten auto-
matisch  10% Großkundenrabatt  auf  den  Fahr-
preis.  Dieser Rabatt  funktioniert  aber nur beim
Kauf im DB-Reisezentrum und nicht am Automa-
ten. Am Automaten kann der Rabatt nur genutzt
werden,  wenn  du  eine  BonusCard  Business
hast,  die  dir  deine zuständige  Stelle  besorgen
kann (nur wenn ein Kartenerwerb bei einem DB-
Reisezentrum nicht  möglich  ist).  Nutzt  du  den
Rabatt nicht, weil du keine BonusCard Business
und auch keine Lust auf das DB-Reisezentrum
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hast  und  stattdessen  die  Karte  zum normalen
Preis  am Automaten erwirbst,  wird  dir  nur  der
Rabattpreis  erstattet.  Zu  bedenken  ist  dabei
auch bei mehreren Fahrten oder bei Gruppen-
fahrten, dass immer nur der günstigste Fahrpreis
erstattet wird. Also auch an das Niedersachsen-
ticket oder andere Tarife denken!

Das OLG kann auch den Kauf einer BahnCard
anordnen, sofern dies die günstigere Variante im
Vergleich  z.B.  zu  einer  Wochenkarte  ist.  Beim
Kauf der BahnCard solltest du du dir  nicht  die
Nummer  für  den  Großkundenrabatt  auf  deine
BahnCard  aufdrucken  lassen,  denn  dieser  gilt
nur für Dienstfahrten. 

Erstattet werden natürlich auch Fahrten mit dei-
nem Auto. Das OLG kann die freie Wahl des Be-
förderungsmittels  aber  aus  Gründen  der  Wirt-
schaftlichkeit  und  Sparsamkeit  einschränken.
Fährst  du mit  dem Auto,  werden grundsätzlich
0,15 € pro Kilometer, höchstens 45 €, bei Fahr-
gemeinschaft  mehrerer  Referendarinnen  und
Referendare, für die die Fahrt eine Dienstreise
ist, insgesamt höchstens 60 € für Hin- und Rück-
fahrt  gewährt.  Niemals aber  wird mehr als der
Preis  des günstigsten öffentlichen Verkehrsmit-
tels gezahlt.

Ganz besonders vorsichtig musst du bei der Be-
antragung von Fahrtkosten sein, wenn du an ei-
ner Uni eingeschrieben bist und deshalb ein Se-
mesterticket besitzt. du bist verpflichtet, dies auf
deinem Antrag anzugeben. Punkt Nr. 35 „Ich be-
sitze eine Ermäßigungskarte (z.B. Monatskarte,
Jobticket etc.)“ will das OLG so verstanden wis-
sen, dass du auch den Besitz deines Semester-
tickets  angibst!  Tust  du  das  nicht,  riskierst  du
eine  Strafanzeige  wegen  Betruges  und  das
Ende deiner noch nicht begonnenen Karriere im
Öffentlichen Dienst, weil auch ein Disziplinarver-
fahren gegen dich eingeleitet wird. Während das
Strafverfahren wohl eher eingestellt würde, lau-
tet das Urteil dann nach dem „Diszi“: kein Öffent-
licher Dienst lebenslang. Auch wenn es dich är-
gern mag, dass du als Folge davon in deiner ge-
samten Referendarzeit  wohl  kaum Fahrtkosten
innerhalb  Niedersachsens  erstattet  bekommen
wirst, ist das dann wohl das geringere Übel.

Damit es aber nicht zu einfach wird, sind die Zu-
ständigkeiten für die Auszahlung der Fahrtkos-
tenerstattung aufgeteilt:
In der 1. Station ist dein AG oder LG zuständig,
in der 2. die Staatsanwaltschaft, in der 3. und 4.
das OLG. 

Für diejenigen, die im Ergänzungsvorbereitungs-

dienst  sind  (nach  dem  Scheitern  des  1.  Ver-
suchs  fürs  2.  Staatsexamen),  ist  die  jeweilige
Beschäftigungsbehörde  zuständig  und  für  evtl.
Fahrten zu den Examensklausuren (nicht jedoch
für die Übungsklausuren) die jeweiligen Landge-
richte.

Wichtig ist noch, dass für die Beantragung der
Reisekostenvergütung  eine  Ausschlussfrist
von  sechs  Monaten  nach  Beendigung  der
Dienstreise gilt.

Beachte auch: Kommt für dich eine GVH-Fahrt-
karte in Betracht, so kannst du die GVH Mobil-
Card Ausbildung nutzen. Du erhältst vom OLG
Celle  eine  Bescheinigung  über  deine  Ausbil-
dung, welche du bspw. in Hannover bei der Ue-
stra vorlegen kannst. Dort wird dir dann die GVH
MobilCard Ausbildung ausgestellt. Lass dich am
Telefon nicht abwimmeln! Du bekommst die Kar-
te!

6.  Trennungsgeld,  Umzugskos-
tenvergütung

Wer aus dienstlichen Gründen einer auswärtigen
Ausbildungsstelle  zugewiesen  wird,  ohne  Um-
zugskostenvergütung  zugesagt  bekommen  zu
haben,  kann Trennungsentschädigung beantra-
gen.  Wurde  Umzugskostenvergütung  gewährt,
gibt es das Trennungsgeld nur noch, wenn man
umzugswillig  ist,  aber  keine  Wohnung  findet.
Wurde keine gewährt,  gibt’s  bei  Umzügen aus
Anlass der Einstellung nichts und für  die erste
Station  auch  nicht.  Ab  der  Staatanwaltsstation
kannst  du  die  Entschädigung  dann  aber  bei
Vorliegen  der  Voraussetzungen  verlangen.
Trennungsentschädigung  ist  zu  unterscheiden
von der  Reisekostenvergütung.  Jedoch spielen
die  tatsächlich  angefallenen  Fahrtkosten  eine
Rolle  bei  der  Bemessung  der
Trennungsentschädigung,  wie  z.B.  auch  die
Wohnsituation.  Voraussetzung  für  einen
Anspruch auf Trennungsentschädigung ist:

• Der  Referendar muss eine eigene Woh-
nung i.S.v. § 10 III BUKG haben.

• Die  Ausbildungsstelle  darf  nicht  am
Wohnort  und nicht  am Ort  der  Stamm-
dienststelle liegen.

• Die Entfernung von der Wohnung bis zur
neuen  Dienstelle  muss  mindestens  30
km betragen. Dabei ist vom kürzest mög-
lichen Weg auszugehen.
(Es wird zur Berechnung der Wegstrecke
der  Routenplaner  von T-Online genutzt,
Seid  ihr  knapp  unter  30  km  kann  es
schon Probleme geben. Dann setzt euch
mit der zuständigen Stelle in Kontakt.)
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• Die  Zuweisung  muss  aus  dienstlichen
Gründen erfolgt sein, daran scheitert es
meist, weil Referendaren oft ein eigener
Entscheidungsspielraum bleibt und dann
alles  als  persönlicher  Grund  gewertet
werden kann (bspw. wer etwa die 3. Sta-
tion bei einem Bundesministerium in Ber-
lin machen will).

Das OLG verlangt einen Mietvertrag als Nach-
weis für eine eigene Wohnung. Kannst du diese
Klippen  umschiffen,  wartet  als  Trennungsgeld
eine Fahrkostenerstattung wie bei Dienstreisen
auf dich.

Die  Umzugskostenvergütung kann bei dienst-
lich  veranlassten  Umzügen  gestattet  werden.
Außerdem wird beim Wechsel des
Ausbildungsortes oder der Überweisung an Aus-
bildungsveranstaltungen  die  länger  als  einen
Monat dauern, unverheirateten Referendarinnen
und Referendaren ohne eigene Wohnung Um-
zugskostenvergütung sofort zugesagt. Trotz der
persönlichen Entscheidung kannst du daher für
das  Speyer-Semester  Umzugskostenvergütung
bekommen.

Spätestens  ein  Jahr  nach  der  das  Trennungs-
geld bzw. Umzugskostenvergütung auslösenden
Situation, muss dieses beantragt worden sein.
Formulare und Merkblätter mit weiteren Ein- zel-
heiten verschickt auf Nachfrage die OFD
- LBV.

7.  Sonstiges  zum  Thema  Finan-
zen

Durch die Umstellung des Referendariats von ei-
nem Beamtenverhältnis auf Widerruf hin zu ei-
nem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis,
besteht der Vorteil, dass du schon während dei-
nes Referendariats Sozialversicherungsbeiträge
zahlst.  Du hast somit nach Beendigung deines
Referendariats Anspruch auf Arbeitslosengeld I,
was die Suche nach einem Arbeitsplatz vielleicht
etwas entspannt. Zudem können dir weitreichen-
de  Förderungen,  wie  etwa  die  Erstausstattung
von Bewerbungskosten, Weiterbildungsmaßnah-
men  etc.,  bewilligt  werden. Die Arbeitsagentu-
ren haben zudem Berater für akademische Be-
rufe, sowie an größeren Standorten Hochschul-
teams, die dir bei deiner persönlichen Berufspla-
nung helfen können.
Zur Finanzierung deiner Miete hast du eventuell
auch einen Anspruch auf  Wohngeld nach dem
Wohngeldgesetz  (WoGG).  Im  Internet  finden
sich unter ww  w  .w  oh  n  -  ge  l  d  .  d  e   weitere Informatio-
nen  und  unter  h  tt  p  ://ww  w  .  ge  l  d  s  pa  r  en  .  d  e

/inhalt/rechner/So-  ziales/Wohngeldrechner.php
ein einfacher Wohngeld-Rechner.

8. Krankheit
Solltest du mal krank werden, musst du dich in
jedem Fall beim OLG krank melden. Zusätzlich
solltest du für Tage, an denen die AG stattfindet
beim AG-Leiter melden und bei deinem Ausbil-
der am Arbeitsplatz.
Bei Erkrankungen von mehr als 3 Tagen musst
du ein ärztliches Attest vorlegen. Das gilt auch,
wenn ein Wochenende dazwischen liegt.

9. Nebentätigkeit
Ein  Studium  oder  eine  Nebentätigkeit  neben
dem Referendariat ist anzeigepflichtig, eine be-
zahlte Tätigkeit  ebenfalls.  Die Tätigkeit  darf  32
Stunden pro Monat nicht überschreiten (wissen-
schaftliche Hilfskräfte max. 46 Std.). Außerdem
behält sich das OLG vor, die Nebentätigkeit zu
untersagen, sobald Probleme auftreten sollten.
Das Entgelt wird auf die Referendarbezüge an-
gerechnet, vgl. § 65 BBesG.
Zuständig für die Nebentätigkeiten ist die Refe-
rendarabteilung des OLG Celle.

10. Urlaub
Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Urlaub:
Den Erholungsurlaub und den Sonderurlaub.

a. Erholungsurlaub

Nach der NEUrlVO vom 19.09.2013 beträgt ab
2014 der Erholungsurlaub für dich nur noch 27
Tage. Die niedersächsischen OLG’s werden wie
folgt verfahren: Alle Referendarinnen und Refe-
rendare,  deren erstes  Ausbildungsjahr  in  2013
begonnen  hat  bzw.  zum  01.12.2013  beginnen
wird, erhalten für dieses Urlaubsjahr noch 30 Ar-
beitstage Erholungsurlaub.  Alle anderen,  deren
zweites Ausbildungsjahr in 2014 beginnt, erhal-
ten  nur  noch  27  Arbeitstage  Erholungsurlaub.
Für die Betrachtung von Sonderfällen (etwa Ver-
längerung  der  Ausbildung  wegen  Erkrankung,
Sonderurlaub  Elternzeit  usw.)  kommt  es  hin-
sichtlich  des  Anspruchs  darauf  an,  wann  das
„fiktive“  neue  Ausbildungsjahr  abhängig  vom
Einstellungstermin beginnt, um zu beurteilen, ob
der Urlaub anteilig 30 oder 27 Arbeitstagen be-
rechnet werden muss.

Mit  der nächsten Gewährung von Erholungsur-
laub  wird,  wie  es  ständiger  Handhabung  ent-
spricht der noch zustehende (neue) Resturlaub
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mitgeteilt.  Eine  gesonderte  Antragsstellung  ist
damit nicht erforderlich. Urlaub, der nicht spätes-
tens vor Ablauf von  neun Monaten nach dem
Ende des Urlaubsjahres bewilligt und angetre-
ten wird, verfällt. Der Urlaub wird von dir durch
ein ausgefülltes Formular beantragt. Dieser Ur-
laubsantrag  muss  vom  jeweiligen  Einzelaus-
bilder sowie vom AG-Leiter abgesegnet werden.
Dann kannst du ihn direkt (ggf. auf dem Dienst-
wege) in der Referendarabteilung abgeben.

Willst  du  in  einer  Station  Urlaub  nehmen,  die
noch nicht  begonnen hat,  so  musst  du darauf
achten, dass in der Zeit keine Einführungsphase
oder  verdichtete Phase stattfindet.  Dann reicht
ggf. auch die Unterschrift deines Ausbilders aus.
Kläre dies zuvor mit der Genehmigungsstelle ab.

Eine  Urlaubssperre  existiert  jeweils  grundsätz-
lich  zu  den  Zeiten  der  verdichteten  Eingangs-
phasen, während des Blockunterrichts und den
Examensklausuren.

Im Interesse der Ausbildung sollten in einer 3-
monatigen Station maximal 10 Arbeitstage (bei 5
Tagen in der Woche also insgesamt 2 Wochen)
Urlaub genommen werden. In der Staatsanwalt-
schaft  und  in  der  Verwaltungsstation  werden
regelmäßig nicht mehr gewährt. 

Der Hauptteil soll möglichst in die Zivil-, Anwalts-
und in die Wahlstation gelegt werden. Wichtig ist
dabei zu beachten, dass du nicht über eine ge-
wisse maximale Zahl von Fehltagen gerätst (z.B.
indem du zusätzlich krank wirst),  weil  du dann
u.U. eine Station auf Antrag wiederholen kannst.
Genaueres findest du in § 31 I NJAVO.

b. Sonderurlaub

Der Sonderurlaub ist geregelt in der Niedersäch-
sischen  Sonderurlaubsverordnung  –  NSUrlVO
und  in  den  jeweiligen  Ausführungsbestimmun-
gen.

aa.  Sonderurlaub  bei  Fortzahlung  der
Bezüge

Dauer: bis zu 10 Werktage in zwei Kalenderjah-
ren (Sonnabend zählt nicht mit), § 5 NSUrlVO .
Gründe: u.a. (vgl. §§ 2-4 NSUrlVO)

• Studienfahrt z.B. AG-Fahrt
• Gewerkschaftstagungen
• Kirchentagsteilnahme
• Fachanwaltslehrgang
• ggf. andere Seminare - Nachfragen!

Es handelt sich nur noch um Kann-Bestimmun-
gen.

Keinen Sonderurlaub gibt es für die Eheschlie-
ßung. Dafür aber wenn der Ehegatte, oder ein
Elternteil stirbt.

bb. Sonderurlaub ohne Bezüge

Dauer: bis zu einem halben Jahr, § 11 NSUrlVO
Voraussetzungen:

1. wichtiger Grund und
2. 2. keine entgegenstehenden dienstlichen

Gründe.
Als wichtiger Grund zählt beispielsweise die Fer-
tigstellung einer Promotion. Dienstliche Gründe
stehen hier jedoch eher selten da-gegen.

XI.  Weitere  Infos,  Schnellüber-
sicht, Adressen, Tipps

1. Referendarabteilung im Gebäu-
de des OLG

Hier  gibt’s  alles,  was  das  Referendarherz  be-
gehrt. Freundliche Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen und alle Informationen, die in diesem Heft
vergessen  worden  sind.  Außerdem  findest  du
hier individuelle Beratung

Die Referendarabteilung ist zudem zuständig für
sämtliche  Fragen  rund  um  Urlaubsanträge,
Krankmeldungen, Überwachung der Zeugnisein-
gänge, Angabe von Wunschausbildern, etc.

2.  Referendarabteilung  im  Inter-
net

Zu  finden  unter:  ww  w  .  obe  r  l  andesge  ri  c  h  t-
ce  ll  e  .  n  i  edersachsen.de
dann "Informationen", "Berufe, Ausbildung" und
"Informationen für Bewerber und Referendare".
Über  diesen Pfad gelangt  ihr  zu Informationen
zum  Referendariat  und  zur  Qualitätsoffensive
JumP. Es lohnt sich, sich über dieses speziell im
OLG-Bezirk  Celle  entwickelte  Modell  zu  infor-
mieren.

3. Für Besoldung und Bezüge
OFD Niedersachsen – LBV Hannover, Lüneburg
oder Braunschweig,  die Telefonnummer deines
Sachbearbeiters findest du rechts oben auf dei-
ner Bezügeabrechnung, die du mit der Post er-
hältst. Die Anschrift  der OFD - LBV steht auch
oben im Abschnitt zur Unterhaltsbeihilfe.
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4.  Informationsmöglichkeiten  zu
Ausbildungsstellen  im  Aus-
land

a. Berichte in Ausbildungszeitschriften!!! 

b. Auswärtiges Amt www.auswaertiges-amt.de

c. Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten,  Praktikantenbüro:  ec.europa.eu/stages/in-
dex_de.htm 

d. Bilaterale Juristenvereinigungen
z.B. Deutsch-Amerikanische Juristenvereini-
gung e.V., www.dajv.de

e.  Informationen  zu  Auslandshandelskammern
(AHK),ww  w  .  ahk  .  de   

f.  Vereinte  Nationen  (UNO)
www.un.org/Depts/OHRM/intern.htm oder  auf
den Seiten der einzelnen UN-Unterorganisatio-
nen

g. Vermittlung ausländischer Anwälte
www.dav.de

h.  Kontakt  zu  jungen  Rechtsanwälten  vor  Ort
durch das Forum Junger Anwälte beim Stamm-
tisch jeden zweiten Monat, Termine und weitere
Infos unter: ww  w  .  d  a  v  f  o  r  um  .  de/hann  o  v  er

5. Bücher und Bibliotheken
Im OLG Celle ist es möglich, die Bibliothek zu
benutzen.
In  Hannover  befindet  sich  eine  Bibliothek  im
Landgericht.

Die Öffnungszeiten der  Bibliotheken findest  du
leider nur an Aushängen in den jeweiligen Ge-
bäuden.

6. Tipps für einen guten Start
Abschließend haben wir noch eine kleine Check-
liste zusammengestellt, was man am Anfang un-
bedingt bedenken sollte:

• Abschluss  einer  eigenen/  neuen  Kran-
kenversicherung

• Abschluss einer (ggf.  neuen) Privathaft-
pflichtversicherung

• Einreichen einer Bescheinigung über die
Zugehörigkeit im Öffentlichen Dienst bei
der Kfz-Versicherung,  der Haftpflichtver-
sicherung und der Hausratsversicherung,

für eventuelle Vergünstigungen
• Anforderung  oder  ggf.  Änderung  der

Lohnsteuerkarte
• als  Nachweis  deiner  berufsbedingten

Ausgaben  solltest  du  alle  Rechnungen
über  Ausgaben  aufbewahren,  die  mit
dem  Referendariat  und  insbesondere
auch  mit  der  Bewerbung  zu tun  haben
(hilfreich ist das Alpmann- Skript: Steuer-
tipps für Referendare)

• auch  ein  Antrag  auf  Wohngeld  bei  der
Stadt hat in dem ein oder anderen Fall
Aussicht auf Erfolg und bessert das Ta-
schengeld noch etwas auf

Achtung: Die  ersten  Bezüge  werden  erst  am
Ende  des  Monats  ausgezahlt  und  erst  wenn
eure  Unterlagen  vollständig  und
bearbeitungsfähig der  OFD  Niedersachsen,
-LBV-. vorliegen.

XII. Schlusswort

Hoffentlich hat unser kleiner Ratgeber euch
den Start ins Referendariat etwas erleichtert und
die  Furcht  vor  dem  großen  Unbekannten  ge-
nommen.  Wer  ihn  bis  hierher  gelesen  hat,  ist
für's Erste bestens gerüstet ein erfolgreiches Re-
ferendariat zu bestreiten und sich den Heraus-
forderungen der juristischen Praxis zu stellen.

Ein besonderer Dank geht an unsere Kollegin-
nen und Kollegen im Braunschweiger Referen-
darpersonalrat, deren Wegweiser für Referenda-
re als Vorlage für die erste Auflage dieser Bro-
schüre diente.

Wir wünschen dir eine schöne Zeit als Referen-
darin oder als Referendar und viele Erfolgserleb-
nisse im Rahmen deiner Referendarausbildung!

Dein Personalrat für Referendare
im OLG Bezirk Celle.
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